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1. Funktion des Konzepts, Definition und Abgrenzung des 
Förderbereichs 

 
 
1.1 Funktion des Konzepts 
 
Das Sektorkonzept soll die zentrale Bedeu-
tung des Finanzsystems für den wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklungs-
prozess herausstellen. Die Leistungsfähigkeit 
des Finanzsystems wird insbesondere vom 
Ordnungssystem einschließlich des rechtlichen 
Rahmens und der Makropolitik des Landes 
bestimmt. 
 
Die Schaffung eines leistungsfähigen und sta-
bilen Finanzsystems ist ein wichtiger Bestand-
teil von Wirtschaftsreformen und gleichzeitig 
Voraussetzung für ihren Erfolg, für be-
schäftigungswirksame unternehmerische 
Initiativen und wirtschaftliche Dynamik. 
Ein funktionsfähiges, stabiles Finanzsys-
tem erleichtert im Sinne des „Aktionspro-
gramms 2015“1 die Bekämpfung der Ar-
mut. Finanzdienstleistungen sind eng verbun-
den mit allen Entwicklungsprogrammen, z. B. 
ländlicher Entwicklung, Förderung von Frau-
en, Bildung und Gesundheit, Dezentralisie-
rung und Schutz natürlicher Ressourcen. 
 
Das Förderkonzept Finanzsystementwicklung 
ist eine Entscheidungshilfe im Sinne eines 
strategischen Leitbildes für die Auswahl, Prü-
fung, Planung, Durchführung und Evaluierung 
von Vorhaben der deutschen staatlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit. Dies gilt für 
Schwerpunktstrategien und Vorhaben, die 
über die Durchführungsorganisationen der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit, ins-
besondere DED, GTZ, InWEnt und die 
KfW-Gruppe (KfW-Bankengruppe und 
DEG) umgesetzt werden. Es ist anzuwenden, 
sobald entsprechende Projekte/Programme im 
Rahmen des jeweiligen BMZ-Länderkonzepts 
als förderungswürdig definiert sind.2 
                                                 
1 „Armutsbekämpfung - eine globale Aufgabe, 

Aktionsprogramm 2015, Der Beitrag der Bun-
desregierung zur weltweiten Halbierung extre-
mer Armut“, BMZ-Materialien Nr. 106, April 
2001. 

2 Sofern es für das Land kein Länderkonzept des 
BMZ gibt, kann ein besonders intensiver Dialog 
mit dem Partnerland Grundlage für eine Förder-
entscheidung sein. 

Das Förderkonzept ist gleichzeitig eine Ar-
gumentationshilfe für die Vermittlung der 
deutschen Position. 
 
Den deutschen Nichtregierungsorganisatio-
nen (NRO) soll es als Orientierungshilfe 
dienen. 
 
 
1.2 Definition und Abgrenzung 

des Förderbereichs 
 
Unter dem Begriff Finanzsystem sind im fol-
genden die Gesamtheit aller Finanzinsti-
tutionen, Finanzmärkte und –instrumen-
te wie auch die ordnungspolitischen 
Rahmenbedingungen einschließlich der 
nationalen Währung und des Währungs-
systems sowie der speziellen den Finanz- 
und Bankenmarkt regulierenden rechtli-
chen Normen zu verstehen. 
 
Im weiteren Sinne zählen zum Finanzsystem 
folgende Normen und Hilfs- oder Dienst-
leistungsinstitutionen: 

• Ausbildungs- und Informationsein-
richtungen für Finanzinstitutionen 
wie z. B. Bankakademien, Ratinginsti-
tute, Kreditinformationsbüros und 
Wirtschaftsmedien, 

• Normen und Institutionen, die Ver-
träge über ökonomische Austausch-
beziehungen sichern (z. B. Insolvenz-
recht), die die Qualität von Wirt-
schaftsinformationen sichern sowie 
Normen der guten Unternehmens-
führung (Corporate Governance), 

• Soziale Wertesysteme und Verhal-
tensweisen, die den Mangel an for-
mellen Verträgen und banküblichen 
Sicherheiten - z. B. im informellen 
und semiformellen Sektor - durch 
soziale Kontrolle kompensieren kön-
nen. 

 
Die Unterscheidung zwischen formellem, 
semiformellem und informellem Finanz-
sektor orientiert sich am unterschiedlichen 
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Grad der Regulierung. Der semiformelle Sek-
tor untersteht in der Regel nicht der allgemei-
nen Banken- oder Finanzmarktregulierung. 
Die Institutionen sind jedoch formell regist-
riert. Der informelle Finanzsektor besteht aus 
autochthonen Finanzinstitutionen, z. B. vor-
genossenschaftlichen, traditionell gewachsenen 
Spar- und Kreditringen mit angepassten Fi-
nanztechnologien wie einer vereinfachten Kre-
ditprüfung oder Gruppenbürgschaften sowie 
Geldverleihern und vielschichtigen Finanz-
beziehungen auf verwandtschaftlicher Ebene. 
 
Der Finanzsektor gehört zum BMZ-Schwer-
punktbereich WiRAM (Wirtschaftsreform 
und Aufbau der Marktwirtschaft). Dieses 
Konzept steht insoweit in inhaltlichem Zu- 

sammenhang mit den BMZ-Sektorkonzepten 
zur Förderung von Klein- und Kleinstgewer-
be, MNPQ3 und beruflicher Bildung sowie 
dem sektorübergreifenden Konzept zur Pri-
vatwirtschaftsförderung. Des weiteren ist es 
vor allem im Bereich der Mikrofinanzierung 
auch eine Konkretisierung des sektorüber-
greifenden Konzepts „Armutsbekämpfung 
durch Hilfe zur Selbsthilfe“.4 Die Förderan-
sätze im Finanzsektor sind - soweit möglich - 
im Rahmen einer übergreifenden WiRAM-
Schwerpunktstrategie oder als eine in sich 
schlüssige Teilstrategie umzusetzen. 
  

                                                 
3 Zusammenfassung der Begriffe: Messwesen, 

Normung, Prüfwesen, Qualitätssicherung. 
4 BMZ-Veröffentlichung, Dezember 1990. 



 

2. Bedeutung des Finanzsystems für die Partnerländer 
 
 
2.1 Ausgangslage 
 
Das Finanzsystem ist grundlegend für die Er-
weiterung und Vertiefung einer arbeitsteiligen 
Wirtschaft. Geld- und Kreditschöpfungsmög-
lichkeiten werden geschaffen. Lokale Ressour-
cen werden mobilisiert und lokale Kapital-
märkte entwickelt. Klein(st)e Einlagen werden 
im Sinne einer Losgrößentransformation in 
(größere) Kredite für investive Zwecke trans-
formiert und unterschiedliche Fristen des an-
gebotenen und des nachgefragten Geldkapitals 
werden überbrückt (Fristentransformation). 
Risiken werden durch das Finanzsystem diver-
sifiziert und gesteuert (Risikotransformation). 
Darüber hinaus ist das Finanzsystem für die 
Abwicklung des nationalen und internationa-
len Zahlungsverkehrs zuständig, der auch für 
die regionale Wirtschaftsentwicklung von gro-
ßer Bedeutung ist. 
 
Finanzsystemische Zusammenhänge wurden 
in den vergangenen 25 Jahren immer besser 
verstanden. Der Zusammenhang zwischen Re-
formen auf staatlicher Ebene, institutionellen 
Reformen, der lokalen Ressourcenmobilisie-
rung und dem Zugang von Kleinst-, Klein- 
und Mittelunternehmen (KKMU), breiter Be-
völkerungsschichten und insbesondere armer 
Bevölkerungsgruppen zu Finanzdienstleistun-
gen wurde deutlicher erkannt. Das bloße 
Angebot von Krediten über Spezialbanken 
(„Entwicklungsbanken“) konnte die er-
wünschten Entwicklungsimpulse nicht auslö-
sen. Es kam zu einem „Paradigmenwech-
sel“: Nicht mehr die Förderung bestimm-
ter Zielgruppen durch eine gelenkte Kre-
ditvergabe über eine einzelne Institution 
sondern die Veränderung der institutio-
nellen Rahmenbedingungen im Sinne ei-
ner Stärkung der Stabilität und Leis-
tungsfähigkeit des Finanzsystems insge-
samt rückte in den Blickpunkt des Interes-
ses. 
 
Letztlich war und ist es aber entscheidend, 
dass in den Partnerländern selbst die Bereit-
schaft zugenommen hat, marktwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen als Grundlage auch für 
ein leistungsfähiges und wettbewerbsorien-

tiertes Finanzsystem einzuführen und umzu-
setzen. 
 
Auf dieser Basis wurde in den Jahren 1993/94 
das erste Sektorkonzept des BMZ zur Finanz-
systementwicklung erarbeitet und im Septem-
ber 1994 in Kraft gesetzt (BMZ Konzepte Nr. 
046). 
 
Das jetzt vorliegende neue Konzept be-
rücksichtigt vor allem die zusätzlichen 
Erfahrungen der vergangenen etwa zehn 
Jahre. Es ersetzt das Sektorkonzept Nr. 
046. 
 
 
2.2 Finanzsystem als 

Schlüsselbereich 
 
Mit der UN-Millenniumserklärung im Jahre 
2000 und den Konferenzen in Monterrey 
(2002) und Johannesburg (ebenfalls 2002) 
wurden entwicklungspolitisch wichtige Signale 
gegeben, die auch den hohen Stellenwert des 
Finanzsystems betonen. 
 
Die Millenniumserklärung unterstreicht u. a. 
die Bedeutung, die auch das Finanzsystem für 
die Entwicklung von Frieden und Wohlstand 
hat.5 
 
Der „Konsens von Monterrey“, für den sich 
ebenfalls auch die Bundesregierung intensiv 
eingesetzt hat, geht sehr konkret auf die Not-
wendigkeit ein, den Finanzsektor zu stärken 
                                                 
5 Die Millenniumserklärung nennt das Gesamtziel 

einer „friedlicheren, in größerem Wohlstand le-
benden und gerechteren Welt“ (Abschnitt I, Ab-
satz 2). Sie betont die Entschlossenheit, das 
„Recht auf Entwicklung für jeden zur Wirklich-
keit werden zu lassen und die gesamte Mensch-
heit von Not zu befreien.“ (Abschnitt III, Absatz 
11). Sie führt dann aus: „Erfolg bei der Ver-
wirklichung dieser Ziele hängt u. a. von guter 
Lenkung in einem jeden Land ab. Er hängt fer-
nerhin von guter Lenkung auf internationaler 
Ebene und von der Transparenz der Finanz-, 
Geld- und Handelssysteme ab. Wir sind ent-
schlossen, ein offenes, faires, regelgestütztes, 
berechenbares und nichtdiskriminierendes mul-
tilaterales Handels- und Finanzsystem zu schaf-
fen.“ (Abschnitt III, Absatz 13). 
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(siehe Anhang 1, Auszug aus der Konsens-Er-
klärung. Das BMZ teilt die dort getroffenen 
Aussagen und greift sie für dieses Sektorkon-
zept auf). 
 
Die Konferenz von Johannesburg verweist 
auf die Bedeutung eines funktionsfähigen Fi-
nanzsystems für die nachhaltige wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung unter Einbeziehung 
der natürlichen Ressourcen.6 
 
Eine besondere Rolle für die Funktionsfähig-
keit und Stabilität des Finanzsektors spielen 
die Zentralbank und die Finanzmarktauf-
sicht. Durch die Sicherung der Stabilität der 
Währung stärkt die Zentralbank die Leistungs-
kraft des Finanzsystems. Die Erfüllung dieser 
Aufgabe erfordert eine möglichst weitgehende 
Unabhängigkeit der Zentralbank von Weisun-
gen der Regierung im geldpolitischen Bereich. 
Die Finanzmarktaufsicht ist auf der Basis des 
bestehenden gesetzlichen Rahmens und inter-
nationaler Regelungen (zum Beispiel FATF7) 
für die Sicherung der Funktionsfähigkeit und 
Stabilität des Finanzsystems, d. h. des Banken-
systems, des Wertpapiermarktes und des Ver-
sicherungswesens verantwortlich. 
 
Das Finanzsystem ist in vielen Partnerlän-
dern immer noch ein Entwicklungseng-
pass. Entwicklungshemmende regulatorische 
Eingriffe durch die Regierungen, z. B. in Form 
von Höchstzinsvorschriften, inkonsistente 
Maßnahmen der Wirtschaftspolitik, instabile 
Rahmenbedingungen, willkürliche staatliche 
Eingriffe, insbesondere auch zur Lenkung von 
Krediten an Staatsunternehmen, sind Kenn-
zeichen hierfür. Kommt es zu krisenhaften 
Zuspitzungen im Finanzbereich, so führt dies 
häufig zu umfassenden Entwicklungskrisen. 
 
Umgekehrt kann eine erfolgreiche Förderung 
und Reform des Finanzsystems unter Beach-
tung international anerkannter Standards zur 
Beschleunigung positiver Entwicklungen ins-
gesamt beitragen. In diesem Zusammenhang 
sind Beiträge zur Verbesserung des Zugangs 
aller Kundenzielgruppen zu Finanzdienstleis-
tungen und die Beseitigung von Finan-
zierungslücken - und somit von Unvollkom-
                                                 
6 „Plan of Implementation of the World Summit 

on Sustainable Development“, insbesondere Zif-
fern 82 - 84. 

7 Empfehlungen der OECD Financial Action 
Taskforce zur Geldwäsche-Bekämpfung. 

menheiten und Defiziten der lokalen Kapital-
märkte - von Bedeutung. Dies gilt auch für die 
folgenden Finanzierungsdefizite: 
 
• KKMU-Finanzierungslücke (MSME-

Financing Gap): Kleinst-, Klein- und 
Mittelunternehmen (KKMU) haben in 
vielen Ländern wegen unzureichender 
Kredittechnologie und des oft geringen 
Interesses der etablierten Finanzinstitute 
an dieser Zielgruppe nur einen begrenzten 
Zugang zu Krediten und sonstigen Fi-
nanzdienstleistungen. Diese Problematik 
könnte sich aufgrund von „Basel II“ in der 
Tendenz verschärfen.8 

 
• Umweltfinanzierungslücke (Environ-

mental Financing Gap): Zur Reduzie-
rung von Umweltbelastungen sind Neuin-
vestitionen in Energie und Ressourcen 
schonende Produktionstechnologien bzw. 
Investitionen in Umweltschutztechnolo-
gien notwendig. Wegen der oft geringeren 
einzelwirtschaftlichen Rentabilität und des 
höheren Risikos solcher Investitionen 
fehlen hierfür jedoch angemessene Inves-
titionsfinanzierungen. Dies führt zu nega-
tiven Konsequenzen für die Umwelt. 

 
• Defizite in der ländlichen Finanzie-

rung (Rural Finance Gap): Wegen der 
speziellen Risiken im Agrarbereich, insbe-
sondere bei Kleinbauern und den oft ho-
hen Transaktionskosten des ländlichen Fi-
nanzsystems haben viele ländliche Betriebe 
einen ungenügenden Zugang zu Krediten 
und anderen Finanzdienstleistungen. 

 
• Defizite in der Finanzierung dezentra-

ler Gebietskörperschaften: Vorausset-
zung für die Übertragung öffentlicher 
Aufgaben auf dezentrale Gebietskörper-
schaften ist eine zumindest partielle Fi-
nanzhoheit und ein angemessener Zugang 
zu Finanzierungen. Der Zugang zu adä-
quaten langfristigen Finanzierungen auf 
dem nationalen Kapitalmarkt ist die Vor-
aussetzung dafür, dass Kommunen Aufga-
ben der lokalen Infrastrukturentwicklung 
übernehmen können. 

 
 

                                                 
8 Siehe Anlage 5 („Mögliche Auswirkungen von 

Basel II ...“). 
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2.3 Zusammenhang zwischen 
Ordnungssystem, 
wirtschaftlicher Entwicklung 
und Finanzsystem 

 
Ein sozial-marktwirtschaftlich und ökologisch 
geprägtes Ordnungssystem - getragen von den 
Grundelementen Rechtssicherheit, Wettbe-
werb und Privateigentum - erleichtert die Ver-
wirklichung des „Rechts auf Entwicklung“ 
(Millenniumserklärung, vgl. 2.2). Dies gilt für 
alle Bevölkerungsgruppen. 
 
Überragendes entwicklungspolitisches 
Ziel im Interesse langfristiger sozialer Sta-
bilisierung ist die immer stärkere Einbe-
ziehung armer und ärmster Bevölkerungs-
gruppen in diesen Entwicklungsprozess. 
Der Prozess ist in allen seinen Elementen - 
insbesondere auch im Hinblick auf die Stär-
kung arbeitsplatzschaffender, privatwirtschaft-
licher Unternehmensstrukturen - untrennbar 
mit dem Finanzsektor verzahnt: 
 
• Nachhaltige und effizient arbeitende Fi-

nanzinstitutionen können direkt und un-
mittelbar arme Bevölkerungsschichten in 
ihrer wirtschaftlichen, sozialen und politi-
schen Entwicklung über ein Angebot ent-
sprechend angepasster Finanzdienstleis-
tungen fördern. 

 
• Ein leistungsfähiges und stabiles Finanz-

system kann indirekt und mittelbar eine 
auf Armutsminderung abzielende Wirt-
schafts-, Sozial- und Umweltpolitik stüt-
zen. 

 
Für den Aufbau und die Arbeitsweise des Fi-
nanzsektors gelten die gleichen Grundele-
mente und Prinzipien wie für das Ordnungs-
system insgesamt. Eine Neuorientierung, Re-
form und Sanierung der Gesamtwirtschaft 
oder einzelner Wirtschaftssektoren benötigt 
als wichtige Erfolgsbedingung ein entspre-
chend ausgerichtetes Finanzsystem als Motor, 
das Sparen und Investieren auch in nationaler 
Währung fördert und zum Ausgleich bringt. 
„Hierzu bedarf es eines soliden Systems der 
Finanzintermediation, transparenter ordnungs-
politischer Rahmenbedingungen und wirksa-
mer Aufsichtsmechanismen, die von einer sta-

bilen Zentralbank unterstützt werden“.9 Preis-
stabilität, also die Vermeidung von hoher In-
flation, dient unmittelbar den Armen, da sie 
von Geldentwertung stärker betroffen sind als 
die Besitzer von Realvermögen. 
 
 
2.4 Zusammenhang zwischen 

nationalen Finanzsystemen 
und internationalen 
Finanzmärkten 

 
Infolge der Liberalisierung der nationalen und 
internationalen Finanzmärkte sind beide Märk-
te eng miteinander verflochten und bergen 
Chancen und Risiken für den inländischen Fi-
nanzsektor. Der Finanzsektor unterliegt 
weltweit einem raschen Strukturwandel, 
der durch Fortschritte im Bereich der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien 
und durch die Einführung von Finanzinnova-
tionen und neuen Finanztechnologien voran-
getrieben wird. Es bilden sich neue globale 
Marktstrukturen heraus, mit Konzentrations-
prozessen einerseits und Standortverlagerun-
gen andererseits. In diesem Prozess der 
weltwirtschaftlichen Integration sind die 
Finanzsysteme der Entwicklungsländer 
strukturell unterlegen; die Anpassung an in-
ternationale Standards stößt auf wesentlich 
größere Probleme als in Industrieländern. Die 
makroökonomische Politik sollte daher so 
ausgestaltet sein, dass sie das inländische Fi-
nanzsystem unterstützt und nicht gefährdet. 
Strukturpolitik im Finanzsektor muss die nati-
onalen Institutionen stärken und sie zugleich 
auf den internationalen Wettbewerb vorberei-
ten. 
 
Folgende Schnittstellen zwischen nationalen 
und globalen Finanzmärkten sind besonders 
hervorzuheben: 
 
• Die Finanzkrisen vor allem in Asien und 

Russland haben gezeigt, dass der Grad der 
Kapitalverkehrsliberalisierung erheblich 
die Stabilität der nationalen Finanzsysteme 
beeinflusst. 

 

                                                 
9 Siehe Anlage 1: Konsens von Monterrey, Ab-

satz 17. 
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• Ein stabiles Währungssystem ist eine 
notwendige Voraussetzung für ein funkti-
onierendes Finanzsystem. 

 
• Darüber hinaus unterstützen die inter-

nationalen Empfehlungen zur Krisen-
prävention und -bewältigung die Stabi-

lität der nationalen Finanzsysteme, wie 
z. B. die in den vergangenen Jahren einge-
führten bzw. in der Entwicklung befindli-
chen Standards und Codes (Financial Sector 
Assessment Program, Reports on Observance of 
Standards and Codes, Basel II etc.). 

 
 
3. Bisherige Erfahrungen bei der Förderung des Finanzsystems 
 
 
3.1 Internationale Erfahrungen 
 

Der Weltentwicklungsbericht von 1989 war 
ein Meilenstein im Sinne des o. g. Paradigmen-
wechsels (vgl. 2.1). Wurde zuvor der Finanz-
sektor lediglich zur Durchleitung von Kredit-
linien an definierte Kundengruppen instru-
mentalisiert, so wurde nun der Aufbau eines 
funktionierenden Finanzsystems zu einem ei-
genständigen Entwicklungsziel und Finanz-
systementwicklung zu einem allgemein an-
erkannten entwicklungspolitischen Beg-
riff. 
 
Auf die multilateralen - und mit einiger Zeit-
verzögerung auch auf die meisten bilateralen - 
Geber hatte dieser Wechsel eine Reihe weitrei-
chender Auswirkungen: 
 
Im kundengruppennahen Bereich der Finanz-
systementwicklung erfolgte eine Abkehr von 
den über staatliche Entwicklungsbanken ab-
gewickelten Förderprogrammen und eine Hin-
wendung zum Aufbau überwiegend privat-
wirtschaftlich organisierter Mikrofinanzin-
stitutionen (MFI). Insbesondere die erste 
Hälfte der 90er Jahre sah einen deutlichen An-
stieg neuer, kleiner Mikrofinanz-NRO ohne 
Banklizenz, die außerhalb der Bankenaufsicht 
operierten. Damit einher ging eine regionale 
Verlagerung der Förderung vom ländlichen 
auf den städtischen Raum und eine sektorale 
Verlagerung von der Landwirtschaft und In-
dustrie auf die Kleinhandelsfinanzierung. 
 
Die beginnende Ausweitung der Geschäftsak-
tivitäten dieser Mikrofinanzinstitutionen auf 
die Ersparnismobilisierung warf die Frage 
des Einlegerschutzes auf und lenkte in der 
zweiten Hälfte der 90er Jahre das Augenmerk 
der Geber zunehmend auf Fragen der Regu-
lierung und Überwachung dieser MFI. 

 
Parallel dazu wurde insbesondere von dem 
von 30 Gebern unterstützen Trustfund 
CGAP (Consultative Group to Assist the 
Poor) durch die Entwicklung von Trainings-
materialen, Aufbau von Internetportalen und 
die Verbreitung von best practices intensiv an 
der Professionalisierung der bestehenden 
MFI gearbeitet. 
 
Um ein Wachstum der MFI zu fördern und 
deren zunehmende Nachfrage nach Eigen- 
und Fremdkapital zu decken, entstanden in 
den letzten Jahren Netzwerke und Fonds, die 
sich auf die Refinanzierung von und Kapi-
talbeteiligung an MFI spezialisiert haben. Fi-
nanziert werden sie i. d. R. aus Konsortien, die 
sich überwiegend aus bi- und multilateralen 
Gebern, aber zunehmend auch aus sogenann-
ten socially responsible investors sowie einzelnen 
privaten, kommerziellen Investoren, z. B. 
kommerziellen Finanzinstitutionen zusam-
mensetzen. 
 
Im Bereich der Finanzsektorreform standen 
die 90er Jahre noch weitgehend im Zeichen 
der durch die Strukturanpassungsprogramme 
angestoßenen Deregulierungsmaßnahmen. 
Freigabe der Zinsen, Reduzierung der Min-
destreserve, Senkung der Eintrittsbarriere für 
die Gründung neuer Finanzinstitutionen und 
Freigabe der Wechselkurse waren wesentliche 
Ziele der Reformprogramme von IWF und 
Weltbank. 
 
Der dadurch erhoffte Anstieg der ausländi-
schen Direktinvestitionen konzentrierte sich 
allerdings auf wenige Länder. Deutlich zu 
nahm dagegen die wesentlich volatilere Port-
folioinvestition. Die in der Folge auftretenden 
Finanzkrisen in Mexiko (1994), Südostasien 
(1997), Russland (1998) und Argentinien 
(2001) - alle mit sehr negativen wirtschaftli-
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chen Folgen für die betroffenen Länder - 
führten zu einem Umdenken der internatio-
nalen Gebergemeinschaft. Die Stabilisierung 
der Finanzsysteme wurde nun zu einem vor-
rangigen Entwicklungsziel, auch für die multi-
lateralen Entwicklungsbanken (insbesondere 
IDB und AsDB). 
 
Das in diesem Zusammenhang ins Leben ge-
rufene Financial Sector Assessment Pro-
gram (FSAP) von IWF und Weltbank ist ein 
wichtiges Instrument zur Erkennung von 
Schwachstellen in den Finanzsystemen von 
Industrie- und Entwicklungsländern. Es soll 
Finanzkrisen vermeiden helfen. IWF und 
Weltbank erstellen gemeinsam eine umfas-
sende Diagnose des Finanzsystems und weisen 
auf potentielle Risikofaktoren hin. In Entwick-
lungsländern wird sich das FSAP - das zu-
nächst hauptsächlich auf weiterentwickelte Fi-
nanzsysteme angewandt wurde - zukünftig 
verstärkt auf solche Faktoren konzentrieren 
müssen, die grundlegend sind für die Konsti-
tution und die Funktionsfähigkeit von Finanz-
märkten, also vor allem die institutionellen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen. Für die 
Entwicklungszusammenarbeit stellt das FSAP 
ein wichtiges Analyseinstrument dar. 
 
In den letzten Jahren ist auch ein verstärktes 
Bemühen der internationalen Gemeinschaft 
um Geberkoordination festzustellen. Dieser 
Prozess muss weitergeführt werden, hin zu ei-
ner Integration der Geberbeiträge in ein ein-
heitliches Gesamtprogramm. In diesem Rah-
men sollte das FSAP verstärkt von den Part-
nerländern für die Koordinierung der Beiträge 
der verschiedenen Geber genutzt werden. 
 
 
3.2 Bilaterale entwicklungs-

politische Zusammenarbeit 
 
Mit dem Finanzsektorkonzept von 1994 ge-
hört Deutschland zu denjenigen Ländern, die 
bereits früh ihre Förderstrategie auf einen fi-
nanzsystemischen Ansatz ausgerichtet ha-
ben. Seither sollen Einzelvorhaben in einen 
sektorpolitischen Ansatz eingebettet werden, 
der auf die Entwicklung des Finanzsystems 
insgesamt und nicht nur auf die bessere Ver-
sorgung einzelner Zielgruppen ausgerichtet ist. 
Die Erfahrungen zeigen, dass dieser Ansatz an 
Bedeutung weiter zunimmt. Wenn Vorhaben 
ihre Ziele nicht erreichten, lag dies meist ent-

weder an den unzureichenden sektoralen 
Rahmenbedingungen, der Auswahl ungeeig-
neter Partner (z. B. Entwicklungsbanken mit 
Corporate Governance-Problemen) oder der man-
gelnden Ausrichtung auf Nachhaltigkeit (z. B. 
unprofessionell geführte Kreditfonds). Erfolge 
wurden dort erzielt, wo mit Einzelvorhaben 
und Programmen strukturelle Wirkungen er-
zielt wurden und so die Entwicklung des Fi-
nanzsystems vorangetrieben werden konnte. 
 
Die Ausrichtung am finanzsystemischen An-
satz führte zu einer Ausweitung des EZ-In-
strumentariums. Neben der klassischen Kre-
ditlinie spielen innovative Instrumente wie Re-
finanzierungsgarantien und Wechselkursabsi-
cherungen sowie Lokalwährungsfinanzierun-
gen und regionale Fonds zunehmend eine 
Rolle. Diese Finanzierungsinstrumente werden 
in der Regel mit Trainings- und Beratungs-
maßnahmen zum institutionellen Aufbau und 
zur Stärkung der jeweiligen Träger verbunden. 
Institution Building ist damit an die Stelle 
der bis zu Beginn der 90er Jahre noch favori-
sierten direkten Weiterleitung von Krediten an 
bestimmte Zielgruppen getreten. Die Partner-
institutionen der EZ werden bei der Erweite-
rung ihrer Palette an Finanzdienstleistungen 
unterstützt (z. B. Umwelt- und Wohnraum-
kredite, kommunale Infrastrukturfinanzierung 
sowie Leasing). Zur Verbesserung der Wohn-
raumfinanzierung wurden auch Hypotheken-
banken unterstützt. Mikrobanken wurden ne-
ben der Förderung von Mikrokreditprodukten 
auch bei der Einführung von Spareinlagen, 
Mikroversicherungen und Zahlungsverkehr 
unterstützt. Außerdem wurden größere Mik-
robanken bei der Einführung von Finanzpro-
dukten für KMU gefördert. Die hierbei einge-
führte KMU-Kredittechnologie, die auf der 
Mikrokredittechnologie basiert, hat sich weit-
gehend bewährt. 
 

Der Wechsel zu einem finanzsystemischen 
Ansatz führte auch zu einer Ausweitung der 
Partnerinstitutionen. Wurden in den frühen 
90er Jahren vor allem Finanzinstitutionen bei 
Aufbau und Ausweitung von Finanzdienst-
leistungen an untere Einkommensgruppen 
unterstützt, kamen in der zweiten Hälfte der 
90er Jahre Vorhaben hinzu, die das Ziel hat-
ten, die Finanzmärkte zu diversifizieren so-
wie den Finanzsektor insgesamt zu stabilisie-
ren und zu professionalisieren. Neben dem 
Aufbau und der Stärkung von Finanzinstituti-
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onen richteten sich die Fördermaßnahmen zu-
nehmend auf den Auf- und Ausbau von Trai-
ningseinrichtungen und -angeboten, die Ver-
bandsbildung und die Beratung von Zentral-
banken und Bankaufsichtsinstitutionen, zum 
Beispiel mit Schwerpunkt auf Mikrofinanz und 
ländlichem Finanzsystem. 
 
Auf der Ebene der Finanzintermediäre und 
Dienstleistungsinstitutionen wurden - unter 
der Voraussetzung einer funktionierenden 
Bankenaufsicht - anreizkompatible Einla-
gensicherungssysteme für Bankengruppen 
aufgebaut, die das Vertrauen in das Finanz-
system stärken und die lokale Ersparnismobili-
sierung fördern. 
 
Zur Verbreiterung und Vertiefung des Fi-
nanzsystems werden in der deutschen EZ 
der upgrading-, der downscaling-, der 
greenfield- sowie der linkage-Ansatz un-
terschieden. Die Auswertung der deutschen 
(und internationalen) Erfahrung zeigt, dass 
keinem dieser Ansätze ein eindeutiger Vorzug 
gegeben werden kann. Erfolg und Misserfolg 
hängen sehr stark von den lokalen Gegeben-
heiten und der jeweiligen Zielverfolgung ab. 
Unter anderem müssen auch Fragen der An-
teilseignerstruktur und Exit-Strategie weiter 
geklärt werden.10 
 
Das upgrading von NRO in professionelle 
Mikrofinanzinstitutionen kam insbesondere in 
Mittel- und Lateinamerika und in Afrika zum 
Einsatz. Es zeigte sich, dass nur eine begrenzte 
Anzahl von NRO aufgrund ihrer entwick-
lungspolitischen Mission den Wunsch hat und 
in der Lage ist, diesen Weg zu beschreiten. 
Eine gründliche Potentialanalyse sollte deshalb 
stets die Grundlage für die Entscheidung über 
eine Förderung sein. Ähnlich sind auch nur 
eine begrenzte Anzahl von kommerziellen 
Banken zu einem downscaling bereit und in 
der Lage, d. h. für den Aufbau eines Ge-
schäftssegmentes für Mittel-, Klein- und 

                                                 
10 Im Rahmen eines BMZ-Sektorprojekts werden 

bis Ende 2004 die Erfahrungen hinsichtlich der 
Gründung von Mikrobanken insbesondere ver-
sus dem Aufbau von KKMU-Kreditabteilungen 
in lokalen Banken sowie zur Erfolgsmessung 
von downscaling-Projekten ausgewertet und in 
entsprechende Kriterien umgesetzt. Gleiches gilt 
für die Vergabe von Aufträgen zu Manage-
ment-/ Beratungsverträgen im Mikrobanken-
Bereich generell. 

Kleinstunternehmen sowie untere Einkom-
mensgruppen geeignet. Positive Erfahrungen 
wurden in Asien, Lateinamerika und in Süd-
osteuropa gemacht. 
 
Der greenfield-Ansatz, d. h. der Aufbau von 
neuen Finanzintermediären, hat sich in sol-
chen Regionen als erfolgreich erwiesen, die 
durch das weitgehende Fehlen von geeigneten 
Finanzdienstleistern für KKMU und untere 
Einkommensschichten geprägt waren. Er er-
fordert allerdings erhebliche Anfangsinvestiti-
onen in den Strukturaufbau und die Ausbil-
dung von Personal. Zeitlich begrenzte Zu-
schüsse mit transparenter Exit-Strategie für 
den Aufbau neuer Finanzintermediäre können 
deshalb einzelwirtschaftlich notwendig und 
entwicklungspolitisch sinnvoll sein. Vor allem 
in Osteuropa, Zentralasien und im südlichen 
Afrika wurden positive Erfahrungen gemacht. 
 
Das linkage, d. h. die Verknüpfung von Ban-
ken mit bereits bestehenden Selbsthilfegrup-
pen erwies sich als erfolgreiches Instrument 
vor allem bei der Erreichung sehr armer Ziel-
gruppen, bei denen der Zugang zu Finanz-
dienstleistungen in einem breiteren Kontext 
des empowerment und der unmittelbaren Ar-
mutsbekämpfung steht. Leistungsfähige NRO 
zum Aufbau funktionierender Selbsthilfegrup-
pen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses 
Ansatzes. Verbreitet ist er vor allem in Süd-
asien. 
 
Die entwicklungspolitische Wirksamkeit 
von Mikrofinanzprojekten ist mittlerweile 
durch Wirkungsanalysen etwas besser doku-
mentiert. Zu den positiven Effekten gehören 
ein erhöhtes und diversifiziertes Einkommen 
von Kreditnehmern und die Schaffung von 
neuen Arbeitsplätzen dank kreditfinanzierter 
Geschäftsausweitung, die Abfederung von Ri-
siken durch die Bildung von Ersparnissen, hö-
here Ausgaben für Gesundheit und Bildung 
der Haushalte durch ein verbessertes Mana-
gement der Einkommens- und Ausgaben-
ströme, das empowerment von benachteiligten 
Frauen in Selbsthilfegruppen durch den Auf-
bau einer eigenständigen wirtschaftlichen Ba-
sis. Wissensdefizite zur entwicklungspoliti-
schen Wirksamkeit bestehen weiterhin bezüg-
lich der Frage, wie sich der verbesserte Zugang 
zu Finanzdienstleistungen auf diejenigen 
Gruppen auswirkt, die (noch) keinen Zugang 
haben. 
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Die Erfahrungen der deutschen EZ belegen, 
dass Mikrofinanzinsititutionen in erheblichem 
Ausmaß Ersparnisse mobilisieren können 
und damit die lokale Finanzintermediation för-
dern. Für breite Bevölkerungsschichten, insbe-
sondere für Arme, ist der Zugang zu sicheren 
Sparmöglichkeiten genauso wichtig wie der 
Zugang zu Kredit oder Zahlungsverkehr. Zu-
dem bilden lokale Ersparnisse eine Quelle in-
ländischer Ressourcenmobilisierung. Die deut-
sche EZ unterstützt die inländische Ressour-
cenmobilisierung sowohl über die direkte 
Sparförderung als auch durch Maßnahmen zur 
Entwicklung des lokalen Kapitalmarktes (z. B. 
Aufbau von Einlagensicherungssystemen, Re-
finanzierung in lokaler Währung, Vorhaben 
der Kapitalmarktentwicklung, insbesondere 
Verbriefung). Allerdings stellt die Ersparnis-
mobilisierung hohe Anforderungen an die 
Professionalität einer MFI insbesondere be-
züglich des Risikomanagements, auch wenn 
das Mikrokreditgeschäft als weniger krisenan-
fällig gilt als andere Geschäftsbereiche und in 
turbulenten Zeiten zur Stabilisierung von Fi-
nanzinstitutionen beitragen kann (z. B. Bank 
Rakyat Indonesia, FEFAD Bank Albanien, 
Caja Los Andes, Bolivien). Mikrofinanzinsti-
tutionen haben sich auch in post-crisis-Situatio-
nen bewährt und konnten ihre Finanzdienst-
leistungen unter instabilen Rahmenbedingun-
gen entwicklungspolitisch wirksam anbieten. 
 
Vor allem die internationalen Finanzierungsin-
stitutionen betonten in den letzten Jahren die 
Dringlichkeit des Aufbaus privater Finanzin-
stitutionen und fordern den Rückzug staatli-
cher Institutionen aus dem Angebot von Fi-
nanzdienstleistungen. Vor dem Hintergrund 
der Erfahrungen im eigenen Land sowie der 
Auswirkungen einer zu schnellen Privatisie-
rung in vielen Partnerländern fördert die 
deutsche EZ abhängig vom lokalen Um-
feld unterschiedliche Eigentümerstruktu-
ren. Wichtiger als die Form des Eigentums 
und die Eigentümerstruktur ist insoweit die 
Corporate Governance von Partnerinstitutionen. 
Normen und institutionelle Verfassung müs-
sen so beschaffen sein, dass sie die Unabhän-
gigkeit des Managements bei der Geschäfts-
führung und bei Kreditvergabeentscheidungen 
garantieren. Darüber hinaus muss das Mana-
gement über die notwendige professionelle 
Qualifikation, Weitsicht und Integrität ver-
fügen. 
 

Neben kommerziellen Finanzinstitutionen ha-
ben Genossenschaften, kommunale Ban-
ken und Dorfbanken (zum Beispiel Sparkas-
sen) dazu beigetragen, das Finanzierungsange-
bot für Kundengruppen zu verbessern, die 
von den Dienstleistungen des formellen Fi-
nanzsystems ausgeschlossen waren. Auch eine 
Reihe staatlicher Banken, überwiegend in 
Asien, haben in den letzten Jahren beachtliche 
Reformprozesse durchlaufen. Diese Finanzin-
stitutionen haben ihre Bedeutung vor allem bei 
der Versorgung der ländlichen Bevölkerung 
und dezentralen Gebietskörperschaften mit 
Finanzdienstleistungen, wo rein kommerzielle, 
privatwirtschaftliche Ansätze noch häufig ver-
sagen. 
 
 
3.3 Schlussfolgerungen für die 

deutsche entwicklungs-
politische Zusammenarbeit 

 
Grundlage für das entwicklungspolitische 
Handeln der Bundesregierung ist das auf der 
Millenniumserklärung aufbauende „Aktions-
programm 2015“. In diesem Programm wer-
den Handlungsfelder und „Vorrangige An-
satzpunkte der Bundesregierung“ beschrieben. 
Im Abschnitt „Verschuldung abbauen - Ent-
wicklung finanzieren“ heißt es u. a.: „Die 
Bundesregierung wird verstärkt die Fi-
nanzsysteme in Entwicklungsländern un-
terstützen, die einerseits zur Vermeidung 
globaler und regionaler Finanzkrisen und 
andererseits in den Partnerländern zur Pri-
vatwirtschaftsentwicklung und zur Ent-
faltung des unternehmerischen Potenzials 
der armen Bevölkerung beitragen.“11 
 
Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre 
lassen sich folgende Schlussfolgerungen für 
die deutsche EZ festhalten: 
 

• Förderansätze können gleichzeitig 
auf verschiedenen Ebenen der Fi-
nanzsystementwicklung ansetzen, 
um nachhaltige Struktureffekte zu er-
zielen; sie müssen als Elemente einer 
kohärenten Strategie verstanden wer-
den. Sie sind als zeitlich abgestimmte 
Reformschritte unter Leitung des Part-
nerlandes, insbesondere mit dem IWF, 

                                                 
11 a. a. O., Seite 25; zu weiteren Einzelheiten siehe 

Anlage 2, Auszug aus dem Aktionsprogramm. 
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der Weltbankgruppe und den regiona-
len Entwicklungsbanken, abzustimmen 
und in ein einheitliches Gesamtkonzept 
einzupassen. 

 
• Ihre speziellen Erfahrungen in der Fi-

nanzsystementwicklung sollte die deut-
sche EZ auch durch die Mitgestal-
tung und Kofinanzierung von Sek-
torreformprogrammen der Weltbank-
gruppe und der regionalen Entwick-
lungsbanken einbringen. 

 
• Die Fördermaßnahmen sind am 

Kundenbedarf (z. B. Kleinstbetriebe, 
KMU, arme städtische und ländliche 
Haushalte, dezentrale Gebietskörper-
schaften) für unterschiedliche Fi-
nanzdienstleistungen (z. B. Kredit, 
Sparen, Zahlungsverkehr, Versiche-
rung) zu orientieren. 

 
• Die ausreichende und nachhaltige Er-

reichung der ländlichen Kunden-
zielgruppen setzt die entsprechende 
Anpassung bestehender bzw. die Ent-
wicklung neuer Finanzierungsinstru-
mente voraus, die den besonderen Ge-
gebenheiten des ländlichen Raums und 
der Agrarfinanzierung Rechnung tra-
gen. Zu nennen sind vor allem Verbes-
serungen beim Risikomanagement und 
die Einführung und Nutzung moderner 
Besicherungsmethoden sowie die Nut-
zung kostengünstiger, kundennaher 
Vertriebsformen (z. B. mobile Zweig-
stellen) zur Reduzierung der Transakti-
onskosten. 

 
• Es sollte Offenheit gegenüber Un-

terstützungswünschen sowohl aus 
dem privatwirtschaftlichen als auch 
aus dem staatlichen Bankenbereich 
bestehen. Nicht die Eigentumsfrage 
sondern Form und Inhalt des prakti-
schen Handelns - die Unternehmens-
verfassung und corporate governance der 
Institution - muss bei Einhaltung der 
übrigen Fördergrundsätze entscheidend 
sein für eine mögliche entwicklungspo-
litische Zusammenarbeit. 

 

• Die strategische Bedeutung der 
Ebene der Anbieter von Finanz-
dienstleistungen sowie der Ebene 
der Dienstleistungsinstitutionen 
(z. B. Verbände, betriebsübergrei-
fende Aus- und Fortbildungsinsti-
tutionen) als notwendiger Unterbau 
von Sektor- und Politikreformen ist zu 
beachten. In vielen Partnerländern sind 
es heute weniger makroökonomische 
Ungleichgewichte oder der fehlende 
politische Wille zu notwendigen Sektor-
reformen, sondern die Schwächen im 
institutionellen Unterbau (staatliche 
Verwaltungen, Zentralbanken, Auf-
sichtsbehörden), die eine effektive Um-
setzung der Reformprogramme hem-
men. Zudem entscheiden gerade funk-
tionsfähige und kundenorientierte Fi-
nanzintermediäre mit darüber, wie stark 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
von Finanzsektorreformen profitieren. 

 
• Neuere Finanzierungsinstrumente 

sollten stärker berücksichtigt wer-
den, wie z. B. globale und regionale Be-
teiligungsfonds, Garantien, Wechsel-
kursabsicherungen, Verbriefungen, 
mezzanine Finanzierungen. 

• Länderübergreifende Förderansätze 
sollten verstärkt umgesetzt werden 
(z. B. Regionalfonds), u. a. bei der 
KKMU- und Kapitalmarktförde-
rung. Dies gilt insbesondere für Part-
nerländer mit kleinen Finanzmärkten. 

 
• Vor dem Hintergrund des zu erwarten-

den „Basel II Akkords“ sollte auch die 
deutsche EZ die weiter wachsende Be-
deutung des Risiko-Managements 
und moderner Methoden der Kredit-
prüfung und des Ratings bei ihren auf 
Kreditvergabe bezogenen Förderange-
boten als Querschnittsaufgabe ent-
sprechend berücksichtigen. 
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4. Leitlinien für die Förderung des Finanzsystems in den 
Partnerländern 

 
 
4.1 Zielsetzung 
 
Ziel ist es, gemeinsam mit anderen Ge-
bern das jeweilige Partnerland dabei zu 
unterstützen, in nachhaltiger Weise leis-
tungsfähige, vernetzte Finanzsysteme und 
funktionsfähige Institutionen zu entwi-
ckeln. Sie sollen in der Lage sein, auf der Basis 
eines stabilen Geld- und Währungssystems 
auch lokale Finanzressourcen effizient zu mo-
bilisieren und flächendeckend kreditsuchenden 
Investoren Kredite zur Verfügung zu stellen. 
Gleichzeitig geht es darum, breiten Bevölke-
rungsschichten, insbesondere den Armen, Zu-
gang zu Finanzdienstleistungen einschließlich 
Versicherungen zu eröffnen. 
 
Das Finanzsystem soll horizontal (financial 
broadening) durch ein breiteres Angebot von 
Finanzprodukten sowie vertikal (financial deepe-
ning) über das Erreichen neuer Kundengrup-
pen durch Finanzinstitutionen ausgedehnt 
werden. Letztlich wird damit der gesamte 
Entwicklungsprozess des Landes gefördert. 
 
Der konkrete Beitrag eines Förderange-
bots zu dieser Zielerreichung ist in jedem 
Einzelfall zu begründen. 
 
 
4.2 Fördergrundsätze 
 
Die Förderungsgrundsätze für das Finanzsys-
tem leiten sich aus der Zielsetzung, den Erfah-
rungen bisheriger Programme zur Entwick-
lung von Finanzsystemen und -institutionen 
sowie aus den Leitlinien und Grundsätzen der 
TZ und FZ ab. 
 
Hierbei sind im Hinblick auf konkrete För-
dermaßnahmen vier Prinzipien zu beach-
ten: 
 
• Subsidiarität: Entwicklungspolitische Zu-

sammenarbeit soll das Partnerland bei der 
Schaffung besserer Rahmenbedingungen 
unterstützen. Unterstützung soll nur dort 
erfolgen, wo Märkte sowie privatwirt-
schaftliche Einrichtungen und Selbsthilfe-

organisationen noch keine Lösungen an-
bieten können. 

 
• Begründung des komparativen Vorteils: 

Die deutsche EZ soll ihre Zusammenar-
beit auf Maßnahmen konzentrieren, bei 
denen sie über komparative Vorteile im 
Vergleich zu Partnern im EZ-Bereich ver-
fügt (siehe Anhang 3). Die positiven und 
negativen Erfahrungen bei der Finanz-
sektorförderung sind im Vergleich zu an-
deren bi- und multilateralen Gebern aus-
zuwerten. 

 
• Integration in den gesamten Entwick-

lungsprozess des Landes: Jede Fördermaß-
nahme soll sinnvolles Element im Rahmen 
einer von der Gebergemeinschaft unter-
stützten Gesamtanstrengung des Partner-
landes sein.12 Sie muss sich als integraler 
Bestandteil in die Sektorpolitik des Part-
nerlandes einfügen (offene Informations-
politik, gemeinsame analytische Arbeit, 
ggf. gemeinsame Evaluierungen und Mo-
nitoring. 

 
• Nachhaltigkeit: Alle Fördermaßnahmen 

müssen dem Kriterium der Nachhaltigkeit 
genügen; die angestrebten Verbesserungen 
im Finanzsystem müssen also auch dann 
erhalten bleiben, wenn die Fördermaß-
nahme ausgelaufen ist. 

 
Jede Fördermaßnahme ist entsprechend 
zu begründen. 
 
 
4.3 Fördergruppen 
 
Folgende Fördergruppen für EZ-Maßnahmen 
sind zu unterscheiden: 
 
• Auf der Ebene von Legislative, Exeku-

tive und Judikative: Im Zusammenhang 

                                                 
12 In Low Income Countries sollte das Poverty Re-

duction Strategy Paper (PRSP) entsprechende 
Projekt- und Programmvorschläge enthalten, die 
Grundlage für abgestimmte Geberleistungen 
sind. 
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mit Reformen und strukturellen Verände-
rungen im Finanzsystem, insbesondere  

 
• Parlamente wegen ihrer besonderen Rolle 

bei Reformprozessen; 
 
• Finanz- und Wirtschaftsministerium we-

gen der Auswirkungen der Globalisierung 
auf das nationale Finanzsystem, des Ab-
baus von Budgetdefiziten und Inflation 
sowie der Preisgestaltung von Gütern und 
Dienstleistungen - soweit sie nicht am 
Markt erfolgt sowie im Hinblick auf Initia-
tiven zu einer neuen Banken- und Kapi-
talmarktgesetzgebung; 

 
• Rechtsprechung und Justizverwaltung zur 

Schaffung von Rechtssicherheit, auch im 
Zusammenhang mit der Entwicklung von 
geeigneten Vertrags- und Besicherungs-
formen und deren zivilrechtlicher Durch-
setzbarkeit. 

 
• Auf der Ebene von Zentralbank und 

Finanzaufsicht: Im Zusammenhang mit 
Vorhaben zur Stärkung der Zentralbank 
und zum Aufbau einer effektiven Banken- 
und Finanzaufsicht: Management und 
Fachpersonal, insbesondere aus 

 
• Zentralbank; 
 
• Einrichtungen der Finanzsektorregulie-

rung und -aufsicht. 
 
• Auf der Ebene der Finanzintermediäre 

und Dienstleistungsinstitutionen, ins-
besondere  

 
• formelle, semi-formelle und informelle Fi-

nanzinstitutionen, die als integrierte oder 
integrierbare Teile des Finanzsystems be-
reit und geeignet sind, durch angepasste 
Finanztechnologien ein besseres und brei-
teres Angebot von Finanzdienstleistungen 
zugunsten von Kundenzielgruppen zu un-
terbreiten; 

 
• Institutionen, welche die finanzielle Stabi-

lität und die Leistungsfähigkeit auch klei-
ner Finanzinstitutionen stärken und die 
Finanzintermediation insgesamt erhöhen 
wie Spitzeninstitute (APEX-Institute), Ein-
richtungen des Zahlungsverkehrs, Kredit-

garantiefonds, special purpose vehicle zur Ver-
briefung von Forderungen, Beteiligungs-
gesellschaften und Fonds für Beteiligungen 
an Mikrofinanzinstitutionen, Mikropensi-
onsfonds sowie Mikroversicherungen; 

 
• Dienstleistungsinstitutionen für den Fi-

nanzsektor, wie Verbände und Netzwerke 
von Finanzinstitutionen, Einlagensiche-
rungseinrichtungen, Kreditinformations-
büros, Rating-Agenturen und Aus- und 
Fortbildungseinrichtungen für den Finanz-
sektor; 

 
• Kommunale Gebietskörperschaften wegen 

ihrer besonderen Rolle bei der dezentralen 
Wirtschaftsentwicklung. 

 
 
4.4 Förderstrategien und 

Umsetzung 
 
 
4.4.1 Simultaner Mehrebenenansatz 

der Finanzsystementwicklung 
 
Zu den Kernfragen der Erneuerung des Fi-
nanzsystems gehören Liberalisierung und Sta-
bilisierung. Hierbei geht es u. a. um Rechtssi-
cherheit einschließlich Besicherung und Haf-
tung, Wettbewerb, Geld- und Währungsstabi-
lität, wirksame Aufsichtsmechanismen, Frei-
gabe der Zinsen - mit dem Ziel real positiver 
Sätze - wie auch Wechselkurspolitik und Ei-
genverantwortung der Finanzintermediäre für 
Gewinne und Verluste sowie Corporate Gover-
nance und Insolvenzrecht. 
 
Finanzsysteme weisen Defizite auf verschie-
denen Ebenen auf. Förderansätze, die ent-
weder in einem top down approach das Finanz-
system von oben her reformieren wollen oder 
bottom up-Ansätze, die Finanzsystementwick-
lung von unten verfolgen, sind einem simul-
tanen Mehrebenenansatz gewichen. Hierbei 
werden vom Partnerland je nach konkreter 
Problemlage gleichzeitig und aufeinander ab-
gestimmt, Maßnahmen auf unterschiedlichen 
Ebenen durchgeführt. Zur Unterstützung kön-
nen alle EZ-Instrumente zum Einsatz kom-
men. 
 
Auf der Ebene von Legislative, Exekutive 
und Judikative sowie bei Zentralbank und 
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Finanzaufsicht sind die Rahmenbedingungen 
für eine nachhaltige Finanzintermediation und 
die Ausweitung des Angebots an Finanz-
dienstleistungen zu verbessern. Gegenstand 
der Regierungs- und der Zentralbankbe-
ratung ist deshalb oft die Liberalisierung und 
Stabilisierung des nationalen Finanzsystems. 
Die zeitliche Abfolge der notwendigen Re-
formschritte hängt hierbei von der konkreten 
Problemlage ab und muss von jedem Land in 
einer spezifischen Förderstrategie bestimmt 
werden. Generell hat sich jedoch gezeigt, dass 
eine Schocktherapie mit schneller und völli-
ger Deregulierung mehr Schaden als Nutzen 
verursacht. 
 
Auf der Ebene der Finanzintermediäre und 
Dienstleistungsinstitutionen fehlen neben 
Finanzintermediären oft Dienstleistungsinsti-
tutionen. Hierzu gehören Aus- und Weiterbil-
dungsinstitute, Verbände und Netzwerke, Ra-
ting-Agenturen und Kreditinformationsbüros. 
Außerdem fehlen häufig leistungsfähige 
APEX-Institute, die die Refinanzierung und 
den Liquiditätsausgleich zwischen Finanzin-
stitutionen sicherstellen. Finanzinstitutionen 
werden bei der Verbreiterung und Vertiefung 
ihres Angebots unterstützt. Oft mangelt es 
hierbei an Investoren, die Eigen- und Fremd-
kapital zur Verfügung stellen. Dabei kann der 
Aufbau von speziellen Beteiligungsgesell-
schaften oder regionalen Fonds Abhilfe schaf-
fen. 
 

Die Förderansätze für das Partnerland sollten 
sich aus einer fundierten Finanzsektorana-
lyse ergeben. Sie soll Angebot und Nachfrage 
von Finanzdienstleistungen sowie die makro-
ökonomischen, rechtlichen und institutionel-
len Rahmenbedingungen umfassen. Doppel-
lungen zu bereits vorliegenden oder ge-
planten Studien anderer Institutionen 
(z. B. IWF, Weltbank) sind zu vermeiden. 
 
Bei der Beurteilung der Situation im Fi-
nanzsektor geht es im wesentlichen um die 
Einschätzung von Prozessen, Erfolgsaussich-
ten und Hemmfaktoren sowie um die Mög-
lichkeit, sie zu beeinflussen. Häufig ist eine 
über die Ebene der Finanzintermediäre hi-
nausgehende Regierungs- und Zentralbankbe-
ratung erforderlich. Ohne systemische Vor-
kenntnisse können isolierte Eingriffe durch 
EZ-Vorhaben - unabhängig von der Ebene 

des Eingriffs - Störungen im Finanzsystem 
hervorrufen. 
 
Selbst bei ungünstigen Rahmenbedingungen 
gibt es Möglichkeiten für einen erfolgreichen 
Aufbau und die Förderung kundennaher Fi-
nanzdienstleister, vor allem von Mikrofi-
nanzinstitutionen. Diese haben wiederum 
positive, strukturelle - wenn auch begrenzte - 
Wirkungen in Form einer Verbesserung des 
lokalen Finanzsystems. 
 
Jedes EZ-Förderprogramm für das Finanz-
system muss länderspezifisch ausgerichtet 
sein, es kann sich auch auf regionale Wirt-
schaftsräume beziehen. 
 
Die fachliche Erfahrung deutscher Insti-
tutionen, insbesondere der Sparkassen und 
des Genossenschaftswesens, der Bundesbank 
und der Finanzdienstleistungsaufsicht, aber 
auch der Consultingwirtschaft, privater Mik-
robankennetzwerke, kommerzieller Ge-
schäftsbanken oder anderer privater Unter-
nehmen, sollte bei Angeboten der Durch-
führungsorganisationen zur Förderung der 
Finanzsystementwicklung genutzt werden. 
 
 
4.4.2 Fördergruppenorientierte 

Angebote 
 
Die deutsche EZ verfügt über ein ausdifferen-
ziertes und flexibles Angebot an Förderansät-
zen. Die Fördermaßnahmen im Finanzsystem 
dienen direkt oder indirekt der Verbesserung 
des Angebots für benachteiligte Kundenziel-
gruppen sowie der Stärkung der Stabilität und 
Leistungsfähigkeit des Finanzsystems. 
 
Die EZ kann für die Ebene der Legislative, 
Exekutive und Judikative eine auf das Fi-
nanzsystem bezogene Beratung und einen 
sektorpolitischen Dialog anbieten: 
 
In vielen Ländern gibt es noch erhebliche De-
fizite im Bereich der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen sowie der Regulierung und Über-
wachung von Finanzinstitutionen. Dies be-
trifft häufig auch Mikrofinanzinstitutionen 
(MFI), denen bei der Lizensierung, Regu-
lierung und Aufsicht häufig nicht ange-
messen Rechnung getragen wird, was de-
ren Nachhaltigkeit gefährden kann. Mit  
 



 18

einer angemessenen Regulierung von Finanz-
institutionen, effektiven Aufsichtsmechanis-
men und einer stabilitätsorientierten Geld-, 
und Währungspolitik kann Vertrauen geschaf-
fen und können Wettbewerbsverzerrungen 
vermieden werden. Hierbei sollte darauf ge-
achtet werden, dass solche Regulierungen 
vermieden werden, die die Entwicklung von 
Mikrofinanzinstitutionen behindern, ohne der 
Stabilität des Finanzsystems dienlich zu sein.13 
Allerdings sollte gleichzeitig darauf geachtet 
werden, dass keine Sonderregelungen für Ein-
lagen sammelnde Mikrofinanzinstitutionen 
etabliert werden, die Abstriche bezüglich der 
Standardanforderungen an die Bankenstabilität 
bedeuten, denn hierdurch würde nur ein regu-
latives Schlupfloch für unsolide Anbieter am 
Bankenmarkt geschaffen. 
 
Auf der Ebene von Zentralbank und Fi-
nanzaufsicht kann mit Zentralbankberatung 
und dem Aufbau sowie der Stärkung von Ka-
pitalmarktaufsichtsbehörden ein Beitrag zur 
Steigerung der Stabilität und Leistungsfähig-
keit des Finanzsystems geleistet werden. Auch 
mit der Etablierung von Einlagensicherungs-
fonds in Kooperation mit Zentralbank und 
Finanzaufsicht kann ein Beitrag zur Stärkung 
des Vertrauens der Bevölkerung in Banken 
und MFI und zur Ersparnismobilisierung ge-
leistet werden. Solche Maßnahmen sind oft 
Bestandteil eines Reformpaketes auf Basis des 
von Weltbank und IWF durchgeführten Finan-
cial Sector Assessment Program (FSAP) (siehe Anl. 
4). Dies gilt auch für entsprechende Beiträge 
der deutschen EZ zu Finanzsektorreformpro-
grammen von Weltbank oder regionalen Ent-
wicklungsbanken, z. B. über basket funding oder 
über die Kofinanzierung. 
 
Maßnahmen zur Förderung und zum Aufbau 
von Finanzintermediären und Dienstleis-
tungsinstitutionen dienen vor allem der di-
rekten Verbesserung des Zugangs benachtei-
ligter Kundenzielgruppen zu Finanzdienst-
leistungen. Die Förderung des Zugangs zu Fi-
nanzdienstleistungen, insbesondere Kredit, ist 
jedoch kein Allheilmittel für die Probleme der 

                                                 
13 Als Beispiel seien hier etwa Regelungen bezüg-

lich der Dokumentation zu nennen, die für die 
Kreditwürdigkeitsprüfung von Klein(st)unter-
nehmen verlangt werden, oder auch Regelungen 
zum Mindestbetrag an Eigenkapital, das unab-
hängig von der Größe zur Gründung einer Bank 
erforderlich ist. 

Entwicklungsländer. Dort, wo ein Konflikt 
zwischen institutioneller Nachhaltigkeit 
im Sinne einer langfristigen Kostendeckung 
und den Grenzen der finanziellen Belast-
barkeit armer Bevölkerungsgruppen er-
kennbar ist, müssen ergänzend andere Lö-
sungen gesucht werden, wie z. B. Grundbil-
dungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, Maß-
nahmen der Basisgesundheitsversorgung, Zu-
schüsse zu Existenzgründungen und direkte 
Beratung. Längerfristig sind dann auch diese 
ärmeren Bevölkerungsgruppen bankfähig und 
in der Lage, kostendeckende Zinsen und Ge-
bühren zu zahlen. 
 
Mit der Verbesserung des Zugangs ärmerer 
Kundenzielgruppen zu Krediten sollte zu-
gleich sichergestellt werden, dass diese Grup-
pen die Kredite zu Marktbedingungen auch 
produktiv einsetzen, voll zurückzahlen und so 
ihre Lebenssituation spürbar verbessern kön-
nen. Hierdurch wird im Übrigen auch die 
Überlebensfähigkeit und Nachhaltigkeit des 
Finanzangebots durch die Institution selbst 
verbessert. Zur Verbesserung des Kreditzu-
gangs für Arme ist es wichtig, sie als Ver-
tragspartner kontraktfähig und damit „attrak-
tiv“ zu machen. Grundsätzlich sind hierzu die 
Kernfragen von Rechtssicherheit einschließ-
lich des Besicherungsrechts zu lösen. Aller-
dings können fehlende „klassische“ Kreditsi-
cherheiten durch geeignete Mikrokredit-
technologien wie das Bewährungsprinzip 
oder Gruppenkredite teilweise oder sogar ganz 
kompensiert werden. 
 
Neben der Unterstützung beim institutionellen 
Aufbau bzw. bei der Anpassung vorhandener 
Organisationsstrukturen kann die EZ Finanz-
institutionen bei einer nachfrageorientierten 
Verbreiterung ihrer Palette an Finanz-
dienstleistungen unterstützen. Dies gilt vor 
allem für die Einführung von Finanzdienst-
leistungen, die bisher nicht oder nicht im 
Wettbewerb angeboten werden. Neben Mikro- 
und KMU-Kredit gehören hierzu Sparpro-
dukte einschließlich Mikropensionen sowie 
Zahlungsverkehrsdienstleistungen, Mikrover-
sicherungsprodukte, Wohnraumfinanzierun-
gen, Umweltkredite und bestimmte Kommu-
nalkredite. Die Förderung innovativer, kun-
dengruppenorientierter Finanzdienstleistungen 
dient der verbesserten Versorgung benachtei-
ligter Kundengruppen wie z. B. KKMU, armer 
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städtischer und ländlicher Haushalte sowie de-
zentraler Gebietskörperschaften. 
 
Bei der Neugründung oder der Restruktu-
rierung von Finanzinstitutionen, vor allem 
MFI, sowie bei der Einführung neuer Fi-
nanzdienstleistungen entstehen hohe, in-
stitutionelle Lernkosten wegen der notwen-
digen, spezifischen Aus- bzw. Fortbildung, der 
Motivation des Personals, der mit der Einfüh-
rung neuer Finanzprodukte und Finanztech-
nologien in einer Versuchsphase verbundenen 
Änderungen in der Denk- und Arbeitsweise 
sowohl in den Finanzinstitutionen als auch bei 
ihren Kunden. Zur Senkung dieser „Transak-
tionskosten“ kann eine zeitlich begrenzte 
und degressive Subventionierung von Fi-
nanzinstitutionen in den o. g. Fällen durch die 
Bereitstellung von entwicklungspolitischen 
Mitteln zu weichen Konditionen oder als nicht 
rückzahlbare Zuwendung erfolgen. Für die er-
folgreiche Gründung einer Finanzinstitution 
ist außerdem eine breite Eigenkapitalbasis 
und eine Eigentümerstruktur bedeutsam, die 
eine gleichgewichtige Ausrichtung des Mana-
gements sowohl an Profitabilität und Effizienz 
als auch an einer nachhaltigen Zielgruppenori-
entierung gewährleistet. Dies kann durch FZ-
Treuhandbeteiligungen oder Beteiligungen im 
Eigenrisiko der KfW-Bankengruppe gesche-
hen. 
 
Eine entwicklungspolitische Unterstützung 
von Institutionen im Finanzsystem ist nur 
bei erkennbarer langfristiger Überlebens-
fähigkeit gerechtfertigt. Bei überschuldeten 
oder illiquiden Finanzinstitutionen sind Förde-
rungswürdigkeit und Überlebensfähigkeit be-
sonders zu begründen. Die Tragfähigkeit eines 
Sanierungskonzepts ist zu belegen. Alle För-
dermaßnahmen müssen auch der Stärkung der 
institutionellen Leistungsfähigkeit und der 
Verbesserung der Ertragssituation dienen. Fi-
nanzintermediäre sollen dabei unterstützt wer-
den, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen und 
Verlässlichkeit können sich nur entwickeln, 
wenn keine permanente Abhängigkeit von 
Gebern besteht. Subvention auf Dauer ist ein 
ungeeignetes Instrument, Effizienz und Un-
abhängigkeit zu erreichen. 
 
Der Höhe von Zinsen und Gebühren - und 
zinsähnlicher Gebühren, zum Beispiel in isla-
mischen Ländern - ist bei der Gestaltung von 

Programmen zur Finanzsektorentwicklung be-
sondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
Nicht marktgerechte Kreditzinsen begünstigen 
diejenigen Kunden, die Zugang zu Kredit ha-
ben. In vielen Entwicklungsvorhaben der Ar-
mutsbekämpfung ist belegt, dass Kreditkun-
den in der Lage sind, real positive und markt-
gerechte Zinssätze zu zahlen. Im Rahmen von 
EZ-geförderten Finanzsystemansätzen sollen 
die Kreditzinsen marktkonform sein. Hierbei 
sind kundengruppenorientierte Teilmärkte mit 
vergleichsweise niedrigeren Zinsangeboten 
nicht ausgeschlossen: Sie bedürfen zu ihrer 
Nachhaltigkeit jedoch entsprechend niedrige-
rer ebenfalls auf diese Teilmärkte hin orien-
tierter Einlagenzinsen (Nachfrage). Eine von 
den Marktkonditionen abweichende Zins-
subventionierung von Endkreditnehmern 
sollte nicht erfolgen.14 
 
Mit zunehmender Entwicklung der institutio-
nellen Ebene gewinnt der Aufbau von 
Dienstleistungseinrichtungen für MFIs an 
Bedeutung. Die EZ unterstützt den Aufbau 
von Verbänden und Netzwerken von MFIs, 
von speziellen Ausbildungseinrichtungen und 
Beratungsunternehmen sowie von Kreditin-
formationsbüros, Informationsdiensten, Ra-
ting-Agenturen und Prüfungsorganisationen. 
Mit Förderansätzen wie der Verbriefung von 
KKMU-Forderungen kann der Zugang von 
MFI zum Kapitalmarkt verbessert und ein 
Beitrag zur Kapitalmarktentwicklung geleistet 
werden. 
 
Das Fachwissen zum Aufbau und zum 
Management von Mikrofinanzinstitutio-
nen (MFIs) ist heute bereits in vielen Län-
dern durch lokale Fachkräfte gegeben. 
Kleinere und größere Mikrobankennetzwerke 
stellen Beratung, Ausbildung, Informations-
dienste und in begrenztem Umfang auch Refi-
nanzierung und Eigenkapital aus ihren regio-
nalen bzw. globalen Fonds zur Verfügung. Die 
deutsche EZ sollte die Erfahrungen der Netz-
werke beim Einsatz ihrer eigenen Angebote an 
Beratung, Finanzierung und Fachaustausch 
nutzen. Viele MFIs haben noch keinen Zu-
gang zu den o. g. Dienstleistungen und könn-
ten von einem verstärkten Aufbau regionaler 
                                                 
14 International abgestimmte Sonderregelungen 

wie beispielsweise für Umweltkredite im Rah-
men der Global Environment Facility (GEF) 
bleiben hiervon unberührt. 
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Ausbildungs- und Beratungseinrichtungen so-
wie vom Aufbau regionaler und ggf. globaler 
Beteiligungs- und Refinanzierungsfonds profi-
tieren. Die deutsche EZ sollte auch weiterhin 
mit Finanzierungs- und Beteiligungsinstru-
menten, projektbegleitenden Beratungs- sowie 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen den Neu-
aufbau einzelner Mikrofinanzinstitutionen un-
terstützen. 
 
Die Verbindung der deutschen EZ sowohl mit 
nationalen als auch mit internationalen NRO 
hat sich vielfach bewährt und sollte in geeig-
neten Fällen weiter ausgebaut werden 
 
 
4.4.3 Instrumente 
 
Bei der Finanzsystementwicklung ist es erfor-
derlich, einen engen Verbund der Instru-
mente und der Institutionen herzustellen. 
Dies gilt in gleicher Weise für die Zusammen-
arbeit mit multilateralen Institutionen, an de-
nen Deutschland beteiligt ist, und bilateralen 
Partnern. Es gilt jedoch vorrangig für die deut-
schen Durchführungsinstitutionen, insbeson-
dere GTZ, InWEnt und KfW-Gruppe. 
 
Die Geberkoordinierung findet zunehmend, 
z. B. bei PRSP-Prozessen, im Rahmen eines 
gemeinsamen Geberdialogs mit dem Part-
nerland statt, wobei die Geber - meist unter 
Führung der multilateralen Institutionen - mit 
dem Partner die gemeinsame Unterstützung 
eines Programms der Finanzsektorentwicklung 
vereinbaren (programme-based approach). Im Falle 
von Programmfinanzierungen der Geber ist 
zu prüfen, ob sich die deutsche EZ an Ge-
meinschaftsfinanzierungen beteiligt (z. B. Ko- 
oder Parallelfinanzierung von Financial Sector 
Program Loans von Weltbank und regionalen 
Entwicklungsbanken wie beispielsweise der 
AsDB und der AfDB)15, um dadurch ihre Ex-
pertise aktiv in den sektorpolitische Dialog 
einzubringen. 
 

                                                 
15 Dies betrifft insbesondere unsere Zusammenar-

beit mit der Afrikanischen Enwicklungsbank, 
der auf dem afrikanischen Kontinent eine pro-
minente Rolle bei der Formulierung von Bank- 
und Finanzstandards zukommt. Siehe hierzu 
„BMZ-Spezial“ Nr. 076 „Zur Bekämpfung der 
Armut - Unsere Ziele in den Regionalen Ent-
wicklungsbanken“, Ziel 2 auf Seite 29 sowie die 
Fußnote 32 auf Seite 28. 

Zur Reform und Entwicklung des Finanzsys-
tems sind grundsätzlich alle Instrumente der 
bi- und multilateralen EZ anwendbar. Der 
Bedarf an Beratung ist weiterhin groß. 
Kurzfristige, technisch ausgerichtete Beratung 
wird zunehmend durch die IFIs und im Rah-
men gemeinsamer Geberinitiativen bereitge-
stellt. Wichtige Instrumente der deutschen EZ 
und deren komparativer Vorteil liegen dagegen 
in der mittel- und langfristigen, prozessbeglei-
tenden, partnerschaftlichen Beratung. Neben 
der Entsendung von Fachkräften und dem 
Nord-Süd-Austausch kommen dem Aufbau 
nationaler Beratungskapazitäten und der Ver-
mittlung des Süd-Süd-Austausches zuneh-
mende Bedeutung zu. 
 
Der für die Entwicklung des Finanzsys-
tems in Entwicklungsländern weiterhin 
wichtige Aufbau und die Förderung von 
Finanzinstitutionen sowie die Einführung 
zielgruppenadäquater Finanzdienstleis-
tungen wird durch geeignete Finanzierungsin-
strumente der EZ in Kombination mit Bera-
tungs- und Ausbildungsmaßnahmen unter-
stützt. Wichtige Finanzierungsinstrumente 
der EZ sind Zuschüsse, Darlehen sowie Ver-
bund- und Mischfinanzierungen.16 Diese In-
strumente werden in der Regel durch geeig-
nete Maßnahmen der personellen Unterstüt-
zung flankiert. 
 
Aufgrund der dynamischen Entwicklung und 
schnellen Veränderungen im internationalen 
Finanzsystem und im Finanzsektor der Part-
nerländer gewinnen innovative Förderinstru-
mente wie Garantien für die Refinanzierung 
von MFI und Partnerbanken, Wechselkursab-
sicherungen, Lokalwährungsfinanzierungen, 
Beteiligungen und Beteiligungsfonds in der 
EZ zunehmend an Bedeutung. 
 
Auch die Public-Private-Partnership-Ansät-
ze (PPP) in der Finanzsektorförderung ge-
winnen seit einigen Jahren in der deutsche EZ 
an Relevanz, insbesondere durch innovative 
Ansätze in der Mikrofinanzierung (siehe 
Anhang 4). Diese Entwicklung ist auch im 
Rahmen des deutschen Förderangebots zu 
unterstützen. Insbesondere in ärmeren Ent-
wicklungsländern und bei der Erreichung be-
                                                 
16 In geeigneten Fällen werden Förderkredite und 

Garantien, Treuhandbeteiligungen, Beteiligun-
gen und mezzanine Finanzierungen im Eigenri-
siko der KfW-Bankengruppe eingesetzt. 
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nachteiligter Bevölkerungsschichten ist der 
Privatsektor ohne vorherige bzw. begleitende 
Aktivitäten der EZ oft nicht zu einem länger-
fristigen Engagement bereit. 
 
Durch Bereitstellung von Beteiligungen, lang-
fristigen Darlehen und weiteren konzessionä-
ren Mitteln, flankiert durch Beratungsmaß-
nahmen und sektorpolitischen Dialog, kann 
die EZ die Voraussetzungen für eine Beteili-
gung privater Investoren zum Beispiel an Mik-
rofinanzinstitutionen verbessern. Ein wichtiger 
Beitrag der EZ liegt auch im Institutionenauf-
bau, der Beförderung des politischen Dialogs 
und der Aufbereitung des politischen Vorfel-
des für PPP-Vorhaben. Aus Sicht des Privat-
sektors liegt der Vorteil von PPP vielfach 
darin, dass die EZ die Kosten und/oder Risi-
ken des Engagements teilweise bzw. zeitlich 
begrenzt übernimmt. Auf diese Weise kann 
der Privatsektor sein Engagement auch unter 
erschwerten Bedingungen realisieren. Für die 
Partnerregierung bedeutet dies, dass es oft nur 
mit Unterstützung der EZ zu dringend erfor-
derlichen privaten Investitionen in Sach- und 
Humanvermögen kommt („Geländerfunktion 
der EZ“ oder crowding-in). 
 
Die Erfahrung mit den PPP-Vorhaben für 
einzelne MFI haben in den letzten Jahren dazu 
geführt, dass sich ethisch motivierte private 
Investoren zunehmend auch für Investitionen 
in privat und öffentlich getragene, globale 
Mikrofinanzierungsfonds interessieren. Die-
se von öffentlichen Durchführungsorganisati-
onen bzw. Gebern, NRO und Privatinvesto-
ren getragenen Fonds bieten MFIs Zugang vor 
allem zu Eigenkapital, das sie dringend für ein 
nachhaltiges Wachstum benötigen, insbeson-
dere in solchen Ländern in denen lokale Ka-
pitalmärkte fehlen oder stark unterentwickelt 
sind. 
 
 
4.4.4 Zusammenfassende 

Darstellung der EZ-
Förderansätze 

 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick 
über typische EZ-Förderansätze, EZ-Instru-
mente und Leistungsangebote für die ver-
schiedenen Fördergruppen. In der Praxis 
werden die einzelnen Förderansätze mit-
einander kombiniert, und zwar in Abhängig-

keit von den konkreten sektoralen und institu-
tionellen Entwicklungen im Zeitablauf sowie 
den angestrebten entwicklungspolitischen Wir-
kungen im jeweiligen Partnerland. Die Maß-
nahmen werden über durchführende Organi-
sationen unter Beachtung dieses Sektorkon-
zepts und auf der Grundlage der FZ- und TZ-
Leitlinien umgesetzt. Anhang 3 illustriert dies 
anhand praktischer Beispiele. 
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Typische EZ-Förderansätze Typische EZ-Instrumente und  
Leistungsangebote 

Ebene der Legislative, Exekutive und Judikative 

• Beratung von Parlament und Exekutive 
bei Gesetzgebungsverfahren (Abschn. 
4.4.1 / 4.4.2): z. B. Bankenaufsichtsrecht, 
Lizenzierung von MFI, Insolvenzrecht, 
Vertrags- und Besicherungsrecht, 

 
• Beratung zu und Finanzierung von Fi-

nanzsektorreformvorhaben (Abschn. 
4.4.1 / 4.4.2): z. B. Entschuldung, Restruk-
turierung und Rekapitalisierung von Insti-
tutsgruppen, GATS-Verhandlungen inner-
halb von WTO-Verhandlungen. 

• Dialog der dt. EZ-Vertreter und der 
Durchführungsorganisationen mit dem 
Partnerland, 

 
• Koordination des dt. Beitrags mit bi- und 

multilateralen Gebern, 
 

• Kofinanzierung oder Parallelfinanzierung 
von Sektorreformprogrammen multilate-
raler Entwicklungsbanken, 

 
• Beratung durch Lang- und Kurzzeitkräfte, 

 
• Schulung und Training, 
 
• Ggfs. Bereitstellung von Sachgütern und 

Ausrüstungsgegenständen. 

Ebene von Zentralbank und Finanzaufsicht 

• Zentralbankberatung (Abschn. 4.4.2), 
 
• Aufbau und Stärkung von Finanz-

marktaufsichtsbehörden (Abschn. 4.4.2). 

• Dialog der dt. EZ Durchführungsorganisa-
tionen mit Zentralbank und Finanzauf-
sicht, 

 
• Kofinanzierung oder Parallelfinanzierung 

von Sektorreformprogrammen multilate-
raler Entwicklungsbanken, 

 
• Beratung durch Lang- und Kurzzeitkräfte, 

 
• Schulung und Training, 

 
• Konferenzen / Symposien, 

 
• Ggfs. Bereitstellung von Sachgütern und 

Ausrüstungsgegenständen. 
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Typische EZ-Förderansätze Typische EZ-Instrumente und  
Leistungsangebote 

Ebene der Finanzintermediäre und ihrer Dienstleistungsinstitutionen 
a) Mikrofinanzierung 

• Einführung von Mikrofinanzdienstleis-
tungen (Abschn. 3.2): Einlagen-, Kredit-, 
Versicherungs- und Zahlungsverkehrspro-
dukte, 

 
• Verbesserung des Zugangs lokaler MFI 

zum nationalen und internationalen Kapi-
talmarkt (Abschn. 3.2), 

 
• upgrading-Ansatz (Abschn. 3.2):  Trans-

formation von NRO zu regulierten MFI, 
 
• downscaling-Ansatz (Abschn. 3.2):  

Einführung eines Mikrokreditangebots in 
Geschäftsbanken, 

 
• greenfield-Ansatz (Abschn. 3.2):  Neu-

gründung kommerzieller MFI, 
 

• linkage-Ansatz (Abschn. 3.2): Verknüp-
fung von Selbsthilfegruppen und MFI mit 
lokalen und internationalen Banken. 

• Trainingsmaßnahmen, Beratungsmaßnah-
men, 

 
• Beratung durch Lang- und Kurzzeitfach-

kräfte, 
 
• Zeitlich begrenzte Bereitstellung von nicht 

rückzahlbaren EZ-Zuwendungen zur Fi-
nanzierung von Anschubsinvestitionen bei 
MFI-Neugründungen bzw. der hohen in-
stitutionellen Lernkosten,  

 
• Refinanzierung durch EZ-Kreditlinien, 

ggfs. in Kombination mit Garantiefazilitä-
ten und anderen Lokalwährungsinstrumen-
ten, 

 
• FZ-Förderkredite, 

 
• Treuhand-Beteiligungen und Beteiligungen 

im Eigenrisiko der KfW, 
 

• Public-Private-Partnership-Ansätze (PPP, sie-
he Abschn. 4.4.3 und Anl. 4), 

 
• Regionale EZ-Fonds zur Förderung der 

Mikrofinanzierung, 
 

• Mezzanine Finanzierungen. 

b) KMU-Finanzierung 

• upscaling-Ansatz (Abschn. 3.2):  Ange-
bot von KMU-Krediten durch Mikroban-
ken, 

• downscaling-Ansatz (Abschn. 4.4.2):  
Einführung von KMU-Krediten in kom-
merziellen Geschäftsbanken, 

• Leasing (Abschn. 3.2), 

• Existenzgründungsfinanzierung: spe-
ziell auf Existenzgründer abgestimmte An-
gebote von Fremd- und Eigenkapital, 

• Beteiligungsfonds (Abschn. 4.4.3): Auf-
bau oder Förderung von Beteiligungs-
fonds, die sich an KMU beteiligen. 

• Refinanzierung durch EZ-Kreditlinien und 
Förderkredite, ggfs. in Kombination mit 
Garantiefazilitäten und anderen Lokalwäh-
rungsinstrumenten,  

• Regionale und globale EZ-Fonds zur För-
derung der KMU-Finanzierung,  

• Treuhandbeteiligungen und Beteiligungen 
im Eigenrisiko der KfW, 

• Trainingsmaßnahmen, Beratungsmaßnah-
men, 

• Beratung durch Lang- und Kurzzeitfach-
kräfte, 

• Mezzanine Finanzierungen. 



 24

Typische EZ-Förderansätze Typische EZ-Instrumente und  
Leistungsangebote 

c) Erweiterung des Angebots kundengruppen-adäquater Finanzprodukte 
(financial broadening) 

• Wohnungsbaufinanzierung (Abschn. 3.2 
/ 4.4.2), 

 
• Umweltkredite (Abschn. 2.2 / 4.4.2), 

 
• Kommunale Infrastrukturfinanzierung 

(Abschn. 2.2 / 4.4.2), 
 

• Förderung des Handels im Partnerland 
(Abschn. 3.2). 

• Refinanzierung durch EZ-Kreditlinien und 
Förderkredite, ggfs. in Kombination mit 
Garantiefazilitäten und anderen Lokalwäh-
rungsinstrumenten,  

 
• Regionale Kreditfonds, 

 
• Gründung und Förderung von Hypothe-

karfinanzinstitutionen, 
 

• Trainings- und Beratungsmaßnahmen, 
 

• Mezzanine Finanzierungen. 

d) Ländliches Finanzsystem 

• Unterstützung von MFI, Geschäfts- und 
sanierten Entwicklungsbanken bei der 
Einführung eines Angebots von Kre-
diten an Betriebe und Haushalte in 
ländlichen Regionen (Abschn. 4.4.2), 

 
• Reform von Agrarentwicklungsbanken, 

Unterstützung von MFI und Geschäfts-
banken bei der Weiterentwicklung des 
Agrarkredits (Abschn. 4.4.2). 

• Trainings- und Beratungsmaßnahmen, 
 
• Beratung durch Lang- und Kurzzeitfach-

kräfte,  
 

• Refinanzierung durch EZ-Kreditlinien und 
Förderkredite ggfs. in Kombination mit 
Lokalwährungsinstrumenten, 

 
• Regionale Kreditfonds. 

e) Dienstleistungsinstitutionen für Finanzintermediäre 

• Aufbau von Bankenverbänden und 
Verbänden von MFI (Abschn. 3.2), 

 
• Prüfungs- und Haftungsverbände 

(Abschn. 4.4.2), 
 
• Kreditinformationsbüros  

(Abschn. 4.4.2), 
 
• Zahlungsverkehrssysteme  

(Abschn. 4.4.2), 
 

• Überbetriebliche Aus- und Fortbil-
dungsinstitutionen (Abschn. 4.4.2), 

 
• Bankenverbände (Abschn. 4.4.2). 

• Trainings- und Beratungsmaßnahmen, 
 
• Beratung durch Lang- und Kurzzeitfach-

kräfte, 
 

• Ggfs. Bereitstellung von Sachgütern und 
Ausrüstungsgegenständen. 
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Typische EZ-Förderansätze Typische EZ-Instrumente und  
Leistungsangebote 

f) Aufbau und Förderung von Spezialinstitutionen und Kapitalmarktentwicklung 

• Einlagensicherungssysteme (Abschn. 
3.2), 

 
• Refinanzierung und institutionelle Stär-

kung von APEX-Instituten (Abschn. 
4.4.1), 

 
• Garantiefazilitäten und Kreditgarantie-

fonds (Abschn. 3.2 und Anl. 3), 
 
• Aufbau und Förderung von Beteili-

gungsgesellschaften und Beteili-
gungsfonds für MFI (Abschn. 4.4.2 und 
Anl. 4), 

 
• Verbriefung von Kreditportfolien, vor 

allem KKMU-Kredite (Abschn. 3.2). 

• Trainings- und Beratungsmaßnahmen, 
 
• EZ-Kreditlinien, ggfs. kombiniert mit In-

strumenten der Lokalwährungsfinanzie-
rung,  

 
• Förderkredite,  

 
• Zeitlich begrenzte Bereitstellung von 

nichtrückzahlbaren EZ-Zuwendungen zur 
Finanzierung der hohen institutionellen 
Lernkosten, 

 
• Treuhandbeteiligungen und Beteiligungen 

im Eigenrisiko der KfW-Bankengruppe, 
 

• Mezzanine Finanzierungen, 
 

• Public-Private-Partnership (PPP)  

 
 
 
4.4.5 Zusammenfassung der 

Durchführungshinweise 
 
Von deutscher Seite geförderte Maßnahmen 
der Finanzsystementwicklung in einem Part-
nerland können nicht die volle Breite und 
Tiefe der in diesem Konzept geschilderten An-
sätze und Möglichkeiten umfassen. Es geht 
vielmehr um eine den jeweiligen Bedürfnissen 
des Partnerlandes und den Möglichkeiten der 
deutschen EZ entsprechende Auswahl an 
Förderangeboten. Dies kann nicht abstrakt im 
Wege einer generellen inhaltlichen Prioritäten-
setzung vorgegeben werden. Wichtig ist eine 
der Situation entsprechende Auswahl an 
Förderangeboten. Entscheidend für die 
Anwendung des Konzepts ist hierbei die 
Beachtung der folgenden in den verschie-
denen Abschnitten genannten Verfahrens-
hinweise: 
 
• Grundlage für Förderangebote im Finanz-

sektor (Schwerpunktstrategiepapier) ist 
eine entsprechende Prioritätsfestlegung im 
Rahmen des jeweiligen Länderkonzepts. 
Sofern es für das Land kein Länderkon-
zept des BMZ gibt, kann ein besonders 

intensiver Dialog mit dem Partnerland 
Grundlage für eine Förderentscheidung 
sein (Abschnitte 1.1 und 1.2). 

 
• Förderansätze können gleichzeitig auf ver-

schiedenen Ebenen der Finanzsystement-
wicklung ansetzen, sie müssen aber als 
Elemente einer kohärenten Strategie be-
gründet und verstanden werden (Ab-
schnitt 3.3). Dies setzt auch eine entspre-
chend intensive Analyse des Finanzsektors 
voraus. Hierbei sind Überschneidungen zu 
bereits vorhandenen oder geplanten Stu-
dien des Partnerlandes oder anderer Geber 
auszuschließen (Abschnitt 4.4.1). 

 
• Der konkrete Beitrag des Förderangebots 

(Projekt oder Programm) zur Zielerrei-
chung im Finanzsektor ist in jedem Ein-
zelfall zu belegen (Abschnitt 4.1). Die 
Förderung von Sanierungsfällen ist beson-
ders zu begründen (Abschnitt 4.4.2). 

 
• Jede Fördermaßnahme ist im Hinblick auf 

die in Abschnitt 4.2 ausgeführten Prinzi-
pien Subsidiarität, komparative Vorteile, 
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Integration und Nachhaltigkeit zu begrün-
den. 

 
• Bei jedem Förderangebot ist die Einbezie-

hung des Privatsektors zu prüfen (Ab-
schnitt 4.4.3). 

 
• Bei einem möglichen Zielkonflikt zwi-

schen den Teilzielen „nachhaltige Finanz-
systementwicklung“ und „Öffnung des 
Zugangs für Arme“ ist die Frage der 
Nachhaltigkeit des vorgesehenen Förder-
ansatzes besonders intensiv zu prüfen. 
Falls erforderlich, sind ergänzende oder 
vorangehende Förderelemente anzubieten, 
um den Kreditzugang für Arme zu er-
leichtern (Abschnitt 4.4.2). 

 
• Bei Förderangeboten sind auch Normen 

und institutionelle Verfassung der Partner-
institutionen intensiv zu prüfen (Abschnitt 
3.2). 

 
• Zinsen für Endkreditnehmer sollten 

grundsätzlich nicht subventioniert werden 
(Abschnitt 4.4.2). 

• Ausbildung/Training zum „Risiko-Mana-
gement“ ist bei allen auf Kreditvergabe 
bezogenen Förderangeboten als Quer-
schnittsaufgabe mit einzubauen (Abschnitt 
3.3). 

 
Sofern im Einzelfall mit dem BMZ keine 
Ausnahmevereinbarung getroffen wurde, 
sind diese Verfahrenshinweise für die 
Durchführungsorganisationen der deut-
schen EZ verbindlich. 
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Abkürzungen 

ACLEDA Association of Cambodian Local Economic Development Agencies 
AfDB  African Development Bank 
AsDB  Asian Development Bank 
ASEAN  Association of Southeast Asian Nations 
BCBS  Basel Committee on Banking Supervision 
BIZ  Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
BMZ  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
BPR  Sekundärbanken 
BRI  Bank Rakyat Indonesia 
BuH  Bosnien und Herzegowina 
CGAP  Consultative Group to Assist the Poor 
CIM  Centrum für Internationale Migration und Entwicklung 
DAC  Development Assistance Committee 
DED  Deutscher Entwicklungdienst 
DEG  Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH 
DFID  British Department for International Development  
DGRV  Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. 
DSK  Bulgarische Sparkasse 
DTI  Deposit Taking Institutions 
EBRD  European Bank for Reconstruction and Development  
EFBH  Europäischer Fond für Bosnien und Herzegowina 
EU  Europäische Union 
EZ  Entwicklungszusammenarbeit 
FATF  Financial Action Taskforce 
FDI  Foreign Direct Investment  
FEFAD  Foundation for Enterprise Finance and Development 
FINCA  Foundation for International Community Assistance 
FSAP  Financial Sector Assessment Program 
FSF  Financial Stability Forum 
FZ  Finanzielle Zusammenarbeit 
GATS  General Agreement on Trade in Services 
GEF  Global Environment Facility 
GTZ  Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
GUS  Gemeinschaft Unabhängiger Staaten  
HIPC  Heavily Indebted Poor Countries 
IDB  Inter-American Development Bank 
IFC  International Finance Corporation  
InWENT Internationale Weiterbildungs- und Entwicklung gGmbH 
IRB  Interner Ratingansatz 
IWF  Internationaler Währungsfonds 
KfW  Kreditanstalt für Wiederaufbau 
KGF  Kreditgarantiefonds 
KKMU  Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen 
KMU  Klein- und Mittelunternehmen 
LDC  Least Developed Countries 
LDP  Dorfbanken auf Bali 
M+E  Monitoring und Evaluierung 
Mercosur Mercado Común del Sur 
MEB  Micro Enterprise Bank of Kosovo 
MF  Mikrofinanz 
MFI  Mikrofinanzinstitution 
MNPQ  Messwesen, Normung, Prüfwesen, Qualitätssicherung 
MOE  Mittel-, Ost- und Südosteuropa 
NRO/NGO Nichtregierungsorganisation/Non-governmental organization 
OECD  Organization for Economic Co-operation and Development 
ProFi  Promotion of Small Financial Institutions 
PRSC   Poverty Reduction Support Credit (World Bank) 
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PRSP  Poverty Reduction Strategy Papers  
PPP  Public Private Partnership 
PSP  Private Sector Participation 
PU  Personelle Unterstützung  
QIS  Quantitive Impact Studies 
ROSCAS Rotating Saving and Credit Association 
ROSC  Report on Observance of Standards and Codes 
SME  Small and Medium Enterprise 
SHI  Selbsthilfeinitiative 
SIDA  Swedish International Development Cooperation Agency 
TZ  Technische Zusammenarbeit 
UN/VN  United Nations/Vereinte Nationen 
USAID  United States Agency for International Development 
WiRAM  Wirtschaftsreform und Aufbau der Marktwirtschaft 
WTO  World Trade Organization 
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Anhang 1 

Konsens von Monterrey (Auszug) 

 
II.  Haupthandlungsfelder 

 
 Mobilisierung einheimischer 

Finanzmittel zu Gunsten der 
Entwicklung 

10. Bei unserem gemeinsamen Streben nach 
Wachstum, Armutsbeseitigung und nach-
haltiger Entwicklung besteht eine ent-
scheidende Herausforderung darin, inner-
halb unserer jeweiligen Länder die not-
wendigen Voraussetzungen für die Mobi-
lisierung öffentlicher wie privater einhei-
mischer Ersparnisse, die dauerhafte Siche-
rung ausreichender produktiver Investiti-
onen und den Ausbau des menschlichen 
Leistungsvermögens herzustellen. Eine 
wesentliche Aufgabe ist es, die Wirksam-
keit, Kohärenz und Stimmigkeit der mak-
roökonomischen Politiken zu verbessern. 
Ein förderliches Umfeld im Inland ist un-
erlässlich dafür, einheimische Ressourcen 
zu mobilisieren, die Produktivität zu stei-
gern, die Kapitalflucht einzudämmen, die 
Privatwirtschaft anzuregen und internati-
onale Investitionen und Hilfe anzuziehen 
und wirksam zu nutzen. Die internatio-
nale Gemeinschaft sollte Bemühungen 
zur Herstellung eines solchen Umfelds 
unterstützen. 

 
11. Eine gute Regierungsführung ist eine we-

sentliche Voraussetzung für nachhaltige 
Entwicklung. Eine solide Wirtschaftspoli-
tik, stabile demokratische Institutionen, 
die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung 
eingehen, und eine verbesserte Infra-
struktur bilden die Grundlage für ein dau-
erhaftes Wirtschaftswachstum, die Ar-
mutsbekämpfung und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen. Freiheit, Frieden und Si-
cherheit, Stabilität im Inneren, die Ach-
tung der Menschenrechte, so auch des 
Rechts auf Entwicklung, sowie Rechts-
staatlichkeit, die Gleichberechtigung der 
Geschlechter, eine marktorientierte Politik 
und eine allgemeine Verpflichtung auf 

eine gerechte und demokratische Gesell-
schaft sind ebenfalls von wesentlicher Be-
deutung und stärken sich gegenseitig. 

 
12. Wir werden jeweils auf nationaler Ebene 

und im Einklang mit den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften nach geeigneten Poli-
tik- und Ordnungsrahmen trachten, um 
öffentliche und private Initiativen, so auch 
auf lokaler Ebene, anzuregen und einen 
dynamischen und gut funktionierenden 
Privatsektor zu fördern und dabei zu-
gleich das Einkommenswachstum und die 
Einkommensverteilung zu verbessern, die 
Produktivität zu steigern, die Frauen zu 
größerer Selbstbestimmung zu befähigen 
sowie die Arbeitnehmerrechte und die 
Umwelt zu schützen. Wir sind uns be-
wusst, dass der Staat in einer marktorien-
tierten Wirtschaft je nach Land eine un-
terschiedliche Rolle zu spielen hat. 

 

13. Dem Kampf gegen Korruption auf allen 
Ebenen kommt Priorität zu. Korruption 
stellt ein schwerwiegendes Hemmnis für 
die effektive Mobilisierung und Allokation 
von Ressourcen dar und entzieht diese 
den Aktivitäten, die für die Armutsbekäm-
pfung und eine nachhaltige wirtschaftliche 
Entwicklung unabdingbar sind. 

 
14. Wir sind uns der Notwendigkeit einer so-

liden makroökonomischen Politik be-
wusst, die auf die Aufrechterhaltung ho-
her wirtschaftlicher Wachstumsraten, 
Vollbeschäftigung, Armutsbekämpfung, 
Preisstabilität und ein dauerhaftes Haus-
halts- und außenwirtschaftliches Gleich-
gewicht ausgerichtet ist, damit die Vorteile 
des Wachstums allen Menschen und ins-
besondere den Armen zugute kommen. 
Die Regierungen sollten sich vorrangig 
darum bemühen, inflationäre Verzerrun-
gen und plötzliche Konjunkturschwan-
kungen zu vermeiden, die sich negativ auf 
die Einkommensverteilung und die Res-
sourcenallokation auswirken. Neben einer 
umsichtigen Fiskal- und Geldpolitik be-
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darf es auch eines angemessenen Wech-
selkurssystems. 

 
15. Ein wirksames, effizientes, transparentes 

und rechenschaftspflichtiges System zur 
Mobilisierung öffentlicher Mittel und die 
Lenkung ihres Einsatzes durch den Staat 
ist unverzichtbar. Wir sind uns der Not-
wendigkeit bewusst, die Tragfähigkeit der 
Haushalte samt gerechten und effizienten 
Besteuerungs- und Steuerverwaltungssys-
temen sowie Verbesserungen bei den öf-
fentlichen Ausgaben sicherzustellen, die 
produktive private Investitionen nicht 
verdrängen. Wir erkennen außerdem den 
Beitrag an, den mittelfristige Haushalts-
rahmenpläne in dieser Hinsicht leisten 
können. 

 
16. Investitionen in die wirtschaftliche und 

soziale Basisinfrastruktur, soziale Dienst-
leistungen und sozialen Schutz, nament-
lich in Programme für Bildung, Gesund-
heit, Ernährung, Wohnraum und soziale 
Sicherung, die besonders auf Kinder und 
ältere Menschen ausgerichtet und ge-
schlechterdifferenziert ausgelegt sind und 
den ländlichen Sektor und alle benachtei-
ligten Gruppen voll einschließen, sind un-
abdingbar, um die Menschen, insbeson-
dere die in Armut lebenden Menschen, zu 
befähigen, sich den veränderten wirt-
schaftlichen Bedingungen und Chancen 
besser anzupassen und größeren Nutzen 
daraus zu ziehen. Eine aktive Arbeits-
marktpolitik unter Einschluss von Ausbil-
dungsmaßnahmen kann dazu beitragen, 
die Beschäftigung zu steigern und die Ar-
beitsbedingungen zu verbessern. Der so-
ziale Schutz muss weiter ausgebaut und 
verstärkt werden. Wirtschaftliche Krisen 
machen auch deutlich, wie wichtig wirk-
same soziale Sicherungsnetze sind. 

 
17. Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, 

den inländischen Finanzsektor zu stärken 
und weiterzuentwickeln, indem wir die 
geordnete Entwicklung der Kapitalmärkte 
mittels eines soliden Bankensystems und 
anderer institutioneller Vorkehrungen för-
dern, die es gestatten, dem Bedarf auf 
dem Gebiet der Entwicklungsfinanzie-
rung, so auch im Versicherungssektor und 
dem Anleihe- und Aktienmarkt, nachzu-
kommen, und die Spartätigkeit anregen 

und in entsprechende Bahnen leiten sowie 
produktive Investitionen fördern. Hierzu 
bedarf es eines soliden Systems der Fi-
nanzintermediation, transparenter ord-
nungspolitischer Rahmenbedingungen 
und wirksamer Aufsichtsmechanismen, 
die von einer stabilen Zentralbank unter-
stützt werden. Es sollten Bürgschaftspro-
gramme und Dienste für Unternehmens-
entwicklung entwickelt werden, um klei-
nen und mittleren Unternehmen leichte-
ren Zugang zu lokaler Finanzierung zu 
verschaffen. 

 
18. Mikrofinanzierung und Kredite für Mi-

kro-, Klein- und Mittelbetriebe, nament-
lich in ländlichen Gebieten und insbeson-
dere für Frauen, sowie nationale Sparpro-
gramme sind wichtig, um die sozioöko-
nomische Wirkungskraft des Finanzsek-
tors zu erhöhen. Entwicklungsbanken, 
Geschäftsbanken und andere Finanzin-
stitute können einzeln oder in Koopera-
tion miteinander wirksame Instrumente 
dafür sein, solchen Betrieben den Zugang 
zu Finanzierungen, einschließlich Beteili-
gungsfinanzierungen, zu erleichtern sowie 
ein ausreichendes Angebot an mittel- und 
langfristigen Darlehen sicherzustellen. 
Daneben kann die Förderung privatwirt-
schaftlicher Finanzinnovationen und öf-
fentlich-privater Partnerschaften ebenfalls 
zur Stärkung der inländischen Finanz-
märkte und zur Weiterentwicklung des in-
ländischen Finanzsektors beitragen. Das 
Hauptziel von Rentensystemen ist die so-
ziale Absicherung, aber wenn es sich um 
Systeme mit Kapitaldeckung handelt, 
können sie auch eine Quelle von Erspar-
nissen darstellen. Unter Berücksichtigung 
wirtschaftlicher und sozialer Aspekte soll-
ten Anstrengungen unternommen wer-
den, um den informellen Sektor, wo im-
mer dies möglich ist, in die formelle Wirt-
schaft einzugliedern. Ferner ist es wichtig, 
die Kosten für die Überweisungen von 
Wanderarbeitnehmern zu senken und 
Möglichkeiten für entwicklungsorientierte 
Investitionen, namentlich den Wohnungs-
bau, zu schaffen. 

 
19. Es ist von entscheidender Bedeutung, die 

einzelstaatlichen Bemühungen um den 
Kapazitätsaufbau in den Entwicklungs- 
und Übergangsländern zu verstärken, bei-



 31

spielsweise auf den Gebieten institutio-
nelle Infrastruktur, Erschließung der men-
schlichen Ressourcen, öffentliche Finan-
zen, Hypothekenfinanzierung, Finanzre-
gulierung und -aufsicht, insbesondere 
Grundbildung, öffentliche Verwaltung, 
auf soziale und geschlechtsspezifische As-
pekte ausgerichtete Haushaltspolitik, 
Frühwarnung und Krisenprävention so-
wie Schuldenmanagement. In dieser Hin-
sicht muss den besonderen Bedürfnissen 
Afrikas, der am wenigsten entwickelten 
Länder, der kleinen Inselentwicklungslän-
der und der Binnenentwicklungsländer 
besonderes Augenmerk gewidmet werden. 
Wir bekräftigen unsere Verpflichtung auf 
das Aktionsprogramm für die am we-
nigsten entwickelten Länder für die De-
kade 2001-201017, das von der vom 14. 
bis 20. Mai 2001 in Brüssel abgehaltenen  

                                                 
17 A/CONF.191/11. 

Dritten Konferenz der Vereinten Natio-
nen über die am wenigsten entwickelten 
Länder verabschiedet wurde, sowie auf 
das Aktionsprogramm für die nachhaltige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten un-
ter den Entwicklungsländern18. Internati-
onale Unterstützung für diese Bemühun-
gen, namentlich durch die Gewährung 
technischer Hilfe und die operativen Ent-
wicklungsaktivitäten der Vereinten Natio-
nen, ist unabdingbar. Wir befürworten die 
Süd-Süd-Zusammenarbeit, auch im Wege 
der Dreieckskooperation, um den Gedan-
kenaustausch über erfolgreiche Strategien, 
Praktiken und Erfahrungen sowie die Re-
plizierung von Projekten zu erleichtern. 

                                                 
18 Report of the Global Conference 

on the Sustainable Development 
of Small Island Developing 
States, Bridgetown, Barbados, 25 
April - 6 Mai 1994 (Veröffent-
lichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.94.I.18 und Korri-
genda), Kap. I, Resolution 1, An-
lage II.  



 

Anhang 2 

Armutsbekämpfung - eine globale Aufgabe 
Aktionsprogramm 2015 
Der Beitrag der Bundesregierung zur weltweiten Halbierung extremer Armut (Auszug) 

Kapitel 3.4: Verschuldung abbauen - 
Entwicklung finanzieren 

 
Um das Ziel der Armutshalbierung bis zum 
Jahr 2015 zu erreichen, müssen mehr Mittel 
mobilisiert werden. In erster Linie sind hierzu 
verstärkt eigene Ressourcen durch die Ent-
wicklungsländer nutzbar zu machen und die 
Ursachen von Unterfinanzierung durch Poli-
tikreformen zu beseitigen. Insbesondere gilt 
es, die interne Ersparnis zu steigern und den 
internen Ursachen der Kapitalflucht zu Leibe 
zu rücken. Ein effizientes Finanzsystem auf 
nationaler und globaler Ebene ist zur Risiko-
minimierung und damit zur verbesserten Mo-
bilisierung internen sowie externen privaten 
Kapitals besonders wirksam. Weitere Mittel 
der externen Entwicklungsfinanzierung sind 
die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit 
und Mittel, die durch Entschuldung frei wer-
den. Die Bundesregierung beteiligt sich aktiv 
an dem in den VN laufenden Diskussionspro-
zess über alle Fragen der Entwicklungsfinan-
zierung und an den Vorbereitungen für die im 
Frühjahr 2002 geplante Internationale Konfe-
renz zu diesem Thema. 
 
Entschuldung  
 
Auch die Überschuldung von armen Ent-
wicklungsländern und hohe Schuldendienst-
zahlungen erschweren Staatsausgaben in den 
Sozialbereichen wie Bildung und Gesundheit. 
Die armen Bevölkerungsgruppen dieser Län-
der sind davon besonders betroffen. Der 
Schuldenabbau und die Vermeidung zukünfti-
ger Überschuldung der Entwicklungsländer 
sind daher weiterhin wichtige Themen in den 
internationalen Beziehungen. Der Zugang zu 
Kreditmärkten ist für viele Entwicklungsländer 
essentiell, weil die inländischen Ersparnisse 
nicht zur Finanzierung des Investitionsbedarfs 
ausreichen. Die Entschuldungsstrategie, die 
Schuldenerleichterung unter der Vorausset-
zung sozial- und wirtschaftspolitischer Refor-
men mit dem besonderen Ziel der Armuts-

minderung vorsieht, soll fortgeführt werden. 
Die Höhe der Schuldenerleichterung hängt 
dabei vom Einkommensstand und Verschul-
dungsgrad der Länder ab und wird auf der 
Grundlage multilateraler Abstimmung ent-
schieden.  
 
Die Bundesregierung hat die erweiterte HIPC-
Initiative mit ins Leben gerufen (Kölner Gip-
fel 1999) und sich dafür eingesetzt, dass die 
Entschuldung mit der Erarbeitung von Strate-
giepapieren zur Armutsminderung verbunden 
wird (PRSP). Der Schuldenstand der HIPC-
Länder wird sich durch die vollständige Um-
setzung der Initiative sowie der bisher mögli-
chen Schuldenerleichterungen um ca. zwei 
Drittel reduzieren. Die Bundesregierung un-
terstützt die zügige Umsetzung der Entschul-
dungsinitiative (...).  
 
Unabhängig von der HIPC-Initiative hat die 
Bundesregierung bereits seit 1978 Entwick-
lungsländern bilaterale Schulden in Höhe von 
ca. 13 Milliarden DM erlassen. Darüber hinaus 
werden in geeigneten Fällen Schulden aus der 
Finanziellen Zusammenarbeit in die jeweiligen 
Landeswährungen umgewandelt unter der Be-
dingung, die dadurch zur Verfügung stehen-
den lokalen Mittel zweckgebunden zur Ent-
wicklungs- und Umweltschutzfinanzierung 
einzusetzen. LDC erhalten Mittel der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit seit lan-
gem ausschließlich als Zuschuss.  
 
Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit  
 
Die Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit 
ist für die ärmsten Entwicklungsländer wegen 
deren Ressourcenknappheit und ihres meist 
nicht gegebenen Zugangs zu internationalen 
Finanzmärkten eine äußerst wichtige Quelle 
der Entwicklungsfinanzierung. Sie wird aber 
auch für fortgeschrittenere Länder einschließ-
lich der Schwellenländer weiterhin gebraucht, 
da dort ein Großteil der Armen dieser Welt 
lebt und die dort bestehenden Kapitalmarkt-
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zugänge meist unzureichend (Ausschluss gro-
ßer Regionen und Investitionsfelder wie Um-
welt und soziale Infrastruktur), starken 
Schwankungen unterworfen und teilweise sehr 
teuer sind. Die Öffentliche Entwicklungszu-
sammenarbeit bleibt deshalb unverzichtbar. 
Potenziale zur weiteren Erhöhung der Effekti-
vität und Effizienz der Entwicklungszusam-
menarbeit müssen konsequent genutzt wer-
den.  
 
Private Quellen und nationale sowie inter-
nationale Finanzsysteme  
 
Während die internationale Öffentliche Ent-
wicklungszusammenarbeit in der zurücklie-
genden Dekade konstant auf dem Niveau zwi-
schen jährlich 50 und 55 Milliarden US-Dollar 
lag, haben sich ausländische Direktinvestitio-
nen von 20 Milliarden US-Dollar im Jahr 1990 
auf 190 Milliarden US-Dollar im Jahre 1999 
erhöht. Die großen Ströme gehen allerdings an 
den armen Ländern vorbei, weil die Risiken 
den privaten Investoren dort zu hoch sind. 
Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, im 
Rahmen der WTO ein multilaterales Abkom-
men für Direktinvestitionen zu vereinbaren 
und dabei die besondere Stellung von Ent-
wicklungsländern zu berücksichtigen. Damit 
soll ihre Teilhabe an den weltweiten langfristig 
motivierten Investitionsströmen erleichtert 
werden. Die Exportkreditversicherungen leis-
ten indirekt einen wesentlichen Beitrag zur 
Erleichterung von Finanzierungen für Ent-
wicklungsländer und damit auch zur Stärkung 
ihrer Wirtschaftskraft. Mittel der deutschen öf-
fentlichen Entwicklungszusammenarbeit wer-
den zunehmend mit solchen der Privatwirt-
schaft kombiniert, wobei sie als Katalysator 
wirken, weil sie Finanzierungen ermöglichen, 
die ohne sie nicht zustande kämen. Diese 
Kombination soll ausgebaut werden. Dies be-
trifft zum einen Kreditfinanzierungen und 
zum anderen Beteiligungsinstrumente, die ge-
rade für kleine und mittlere Unternehmen 
hohe Bedeutung haben.  
 
Die Finanz- und Bankkrisen in Asien, Russ-
land und Lateinamerika in den Jahren 1997 bis 
1999 haben dort zur Instabilität der Volkswirt-
schaften, zu Wachstumseinbrüchen und Zu-
nahme der Armut geführt sowie die „Anste-
ckungsgefahr“ solcher Krisen für andere Län-
der und Regionen verdeutlicht. Die internatio-
nale Gemeinschaft hat seither erkannt, dass 

eine größere Stabilität des internationalen Fi-
nanzsystems 24 eine wichtige Grundlage für 
dauerhaftes weltweites Wachstum und für die 
Armutsbekämpfung ist. Auf dem Kölner Wirt-
schaftsgipfel 1999 wurden wesentliche Im-
pulse für eine Stärkung des internationalen Fi-
nanzsystems gegeben. Inzwischen unterneh-
men zahlreiche Entwicklungsländer Anstren-
gungen zur Verbesserung ihrer Finanzstabili-
tät, u. a. durch die Stärkung des Finanzsektors, 
die Einführung geeigneter Wechselkurssys-
teme, ein verbessertes Schuldenmanagement 
und die Annahme international vereinbarter 
Kodices und Standards.  
 
Das Financial Stability Forum (FSF) hat im 
Frühjahr 2000 erste Vorschläge zum besseren 
Management kurzfristiger Kapitalströme und 
zur Einführung internationaler Mindeststan-
dards für leistungsfähige nationale Finanzsys-
teme vorgelegt. Die Bundesregierung unter-
stützt die verstärkte Zusammenarbeit von 
IWF und Weltbank bei der Stärkung des inter-
nationalen Finanzsystems. Sie tritt dafür ein, 
dass es bei Finanzkrisen auch künftig keine 
Garantie für umfassende Rettungspakete des 
IWF geben soll. Private Anleger sollen künftig 
stärker bei Maßnahmen zur Prävention von 
Finanzkrisen sowie an den Kosten ihrer Be-
wältigung beteiligt werden, z. B. durch die 
Aufnahme entsprechender Klauseln in Anlei-
heverträgen. In Krisenfällen können auch 
Maßnahmen von Entwicklungsländern geeig-
net sein, die den kurzfristigen Kapitalabfluss 
bzw. auch -zufluss einschränken.  
 
Die Politik der Bundesregierung unterstützt 
die Stabilisierung des internationalen Finanz-
systems auch, indem sie die nationalen Finanz-
systeme in den Entwicklungsländern stärkt. 
Die Finanzsystementwicklung ist in vielen 
Entwicklungsländern in zweifacher Hinsicht 
ein wichtiger strategischer Ansatzbereich der 
Armutsbekämpfung. Durch den Aufbau von 
speziellen Finanzinstitutionen wie Mikrofinan-
zierungsbanken und die Förderung mitglieder-
getragener Spar- und Kreditgenossenschaften 
sowie ihrer Verbände werden zum einen 
Klein- und Kleinstunternehmen an das for-
melle Finanzsystem angebunden und wird 
damit ein breitenwirksamer Beitrag zur Ver-
schiebung der „financial frontier“ nach unten 
geleistet. Zum anderen wird durch Verbesse-
rungen der Bankenaufsicht, der Insolvenzge-
setzgebung, des Rechtssystems und der Leis-
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tungsfähigkeit auch der mittleren und größe-
ren Banken das Finanzsystem als „Nerven-
zentrum“ einer Volkswirtschaft insgesamt ge-
stärkt. Dies trägt zur makro-ökonomischen 
Stabilisierung sowie zur Dynamisierung des 
Wirtschaftswachstums und zur Armutsminde-
rung bei.  
 
Finanzsystementwicklung  
 
Stabile und leistungsfähige Finanzsysteme sind 
eine wichtige Grundlage für marktwirtschaftli-
che und vom Privatsektor getragene Entwick-
lungsprozesse. Sie ermöglichen die kontinuier-
liche Mobilisierung von Ressourcen und Er-
sparnissen sowie die Bereitstellung dieser 
Mittel an Investoren. Das erhöht wiederum 
die allgemeine Produktivität der Volkswirt-
schaft und ist damit eine Schlüsselgröße zur 
Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens. Ein 
leistungsfähiges Finanzsystem sichert auch be-
nachteiligten Wirtschaftsteilnehmer/innen, z. 
B. kleinsten, kleineren und mittelgroßen Be-
triebe aus dem formellen und informellen 
Sektor, dauerhaften Zugang zu Finanzdienst-
leistungen (Kredit, Sparen, Zahlungsverkehr). 
Unter dieser Voraussetzung können ärmere 
Bevölkerungsschichten ihre unternehmeri-
schen Initiativen entfalten, profitable Ge-
schäftsideen realisieren, Arbeitsplätze und 
Einkommen sichern und schaffen und insge-
samt besser an der gesellschaftlichen Ent-
wicklung teilhaben. 
 
Die EZ kann dazu beitragen, die Entwick-
lungsfunktion des Finanzsystems abzusichern 
und gleichzeitig die Zielgruppenorientierung 
zu gewährleisten. Hierzu werden die Finanz-
sektorprojekte in Reformkonzepte integriert, 
mit denen die Effizienz sowie die Regulie-
rungs- und Überwachungsfunktion der ge-
samten Finanzinfrastruktur eines Landes ver-
bessert wird. Armutsbekämpfung bedeutet in 
diesem Rahmen z. B. Einbindung neuer Kun-
dengruppen, Entwicklung neuer Finanzpro-
dukte und Aufbau spezialisierter Mikrofi-
nanzinstitute. Die deutsche EZ kooperiert da-
her zunehmend mit risikobereiten, qualifizier-
ten privaten Finanzdienstleistern bzw. Inves-
torengruppen, die am Aufbau tragfähiger Be-
ziehungen mit kleinen und kleinsten Wirt-
schaftsakteuren Interesse haben. Beispiele sind 
die ACLEDA-Bank in Kambodscha, die 
FEFAD-Bank in Albanien, Kreditgenossen-
schaften in Uruguay, die Financiera Calpia S. 

A. in El Salvador und die Dorfkassen in Mali. 
Eine echte Entwicklungspartnerschaft ist 
durch Beteiligung der Commerzbank AG am 
Aufbau der Micro-Enterprise Bank im Ko-
sovo gelungen.  
 
Aktionen 
 
• Die Bundesregierung setzt sich ein für die 

zügige Umsetzung der HIPC-Entschul-
dungsinitiative, die die Möglichkeiten der 
ärmsten Länder zur Armutsbekämpfung 
aus eigener Kraft verbessert; ferner für die 
Entwicklung eines internationalen Über-
wachungsprozesses, der sicherstellen soll, 
dass Neuverschuldung in tragfähigen 
Größenordnungen bleibt. Sie fördert 
Maßnahmen zur Verbesserung der öffent-
lichen Finanz- und Haushaltspolitik und 
des Schuldenmanagements in den einzel-
nen Ländern. 

 
• Die Bundesregierung setzt sich für Maß-

nahmen zur Stärkung der internationalen 
Finanzarchitektur mit dem Ziel ein, die 
Stabilität und Funktion der Finanzmärkte 
zu verbessern; dabei sollen die vom Finan-
cial Stability Forum (FSF) vorgeschlagenen 
Reformmaßnahmen beachtet und die 
Entwicklungsländer stärker beteiligt wer-
den. 

 
• Die Bundesregierung wird verstärkt die Fi-

nanzsysteme in Entwicklungsländern un-
terstützen, die einerseits zur Vermeidung 
globaler und regionaler Finanzkrisen und 
andererseits in den Partnerländern zur Pri-
vatwirtschaftsentwicklung und zur Ent-
faltung des unternehmerischen Potenzials 
der armen Bevölkerung beitragen. 

 
• Die Bundesregierung wird in der Zusam-

menarbeit mit Ländern, die besondere An-
strengungen zur Armutsminderung unter-
nehmen (wie Bolivien, Mosambik, Viet-
nam und Jemen) verstärkt Mittel der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit für 
diesen Zweck einsetzen. Sie erprobt dabei 
neue Wege der Zusammenarbeit, die die 
Eigenverantwortung des Landes stärken. 
Beispiele dafür sind die Dezentralisierung 
der Entscheidungen, die Flexibilisierung 
der Instrumente, neue Formen des Poli-
tikdialogs und der Beratung sowie die Mit-
finanzierung sektorweiter Programman-
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sätze und die Verlagerung des Einsatzes 
der Mittel und ihres Verwendungsnach-
weises auf den Partner, wenn die Voraus-
setzungen es erlauben.  

 
• Die Bundesregierung hält daran fest, mit 

dem Anteil der Entwicklungszusammen-
arbeit am Bruttosozialprodukt dem inter-
national vereinbarten 0,7-Prozent-Ziel nä-
her zu kommen. Dies erfolgt im Einklang 
mit den Konsolidierungsmaßnahmen im 
Rahmen des Zukunftsprogramms der 
Bundesregierung. 

 
• Die Bundesregierung befürwortet Sonder-

hilfen der Weltbank und des IWF für 
Länder, deren Armutsbekämpfungsstrate-
gien aufgrund extern ausgelöster Schocks, 
etwa durch hohe Ölpreise oder starken 
Verfall von Exporterlösen, gefährdet sind.  

 
• Die Bundesregierung ist bestrebt, ihre 

Möglichkeiten durch Mischfinanzierung, 
Verbundfinanzierung und künftig auch 
durch Zinsverbilligungen auszubauen und 
zusätzliche Kapitalmarktmittel für die fi-
nanzielle Zusammenarbeit mit jenen Län-
dern zu mobilisieren, die über geeignete 
Rahmenbedingungen verfügen.  

 
• Die Bundesregierung wird bei der Vergabe 

von Garantien/Bürgschaften für Exporte 
und Direktinvestitionen auch entwick-
lungspolitische Aspekte berücksichtigen. 

 
• Die Bundesregierung setzt sich entspre-

chend der Aufforderung des G7-Finanz-
ministertreffen im Juli 2000 in Okinawa 
im Rahmen der OECD mit Nachdruck 
dafür ein, dass sich alle staatlichen Ex-
portkreditagenturen verpflichten, keine 
Finanzierungen für unproduktive Ausga-
ben (z. B. Rüstungsgüter) in HIPC-Län-
dern und anderen Ländern mit niedrigem 
Einkommen zu gewähren oder zu unter-
stützen. Die Arbeiten der OECD sollen so 
rasch wie möglich zum Abschluss ge-
bracht werden.  

 
• Die Bundesregierung setzt sich für einen 

gemeinschaftlich von den Mitgliedsstaaten 
getragenen Beschluss im DAC gemäß dem 
G8-Kommunique von Okinawa ein, um 
die Lieferbindung in der Finanziellen Zu-
sammenarbeit mit LDC zu beenden.  

Jemen: Die Eigenständigkeit armer Bevöl-
kerungsgruppen stärken  
 
Das Beispiel Jemen zeigt, dass Armutsbe-
kämpfung erfolgreich ist, wenn die Regierung 
zusammen mit Vertreterinnen und Vertreter 
der Gesellschaft eine armutsmindernde Re-
formpolitik will und arme Bevölkerungsgrup-
pen als aktive Partner akzeptiert. Arme halten 
den Schlüssel zur Bekämpfung ihrer Armut in 
der Hand, wenn die Rahmenbedingungen ih-
nen Chancen eröffnen. Die bilaterale deutsche 
Zusammenarbeit hat hierfür in langjähriger 
Arbeit Voraussetzungen in den gemeinsamen 
Schwerpunktbereichen Bildung, Gesundheit 
und Familienplanung sowie Trinkwasserver- 
und Abwasserentsorgung geschaffen. In einem 
offenen Dialog und in Planungsprozessen vor 
Ort mit allen Beteiligten wird ein Programm 
zur Stärkung der Eigenständigkeit von armen 
Bevölkerungsgruppen aufgebaut. Arme  sollen 
in ihren Mitsprache- und Bürgerrechten ge-
stärkt werden. Die bilaterale deutsche Zu-
sammenarbeit konzentriert sich dabei zum ei-
nen auf die Beratung der jemenitischen Regie-
rung, zum anderen auf die Stärkung von 
Selbsthilfegruppen (z. B. von Elterngruppen in 
Fragen der Grundbildung). Mit der Erarbei-
tung des Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) 
stellt die jemenitische Regierung den eingelei-
teten Prozess auf eine breite Basis, um institu-
tionelle und administrative Schwächen zu 
überwinden. 
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Anhang 3 
 

Praxis der deutschen Entwicklungspolitischen Zusammenarbeit in der 
Förderung des Finanzsektors  
(Komparative Vorteile; praktische Beispiele) 

1. Komparative Vorteile 
 
Der Finanzsektor in Deutschland ist durch 
eine beachtliche Institutionenvielfalt geprägt. 
Die Deutsche Bundesbank verfügt über gro-
ßes internationales Ansehen. Das historisch 
gewachsene deutsche Bankensystem mit sei-
nen diversifizierten Eigentumsformen befindet 
sich in einem Strukturwandel und bietet ge-
rade für Entwicklungsländer einen erheblichen 
Fundus an Wissen und Erfahrungen, der im 
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
fruchtbar gemacht werden kann. Vor diesem 
Hintergrund entwickelt die deutsche EZ im 
Finanzsektor ein eigenes Profil, das in die Zu-
sammenarbeit mit Partnern besondere Vorteile 
einbringen kann. 
 
Die Durchführungsorganisation KfW hat als 
Finanzinstitution einen guten Zugang zu 
Banken und anderen Finanzinstitutionen in 
Entwicklungsländern. Sowohl bei der Imp-
lementierung von Vorhaben als auch beim 
Austausch von Erfahrungen und best practices 
arbeitet die KfW-Gruppe (KfW-Banken-
gruppe und DEG) eng mit multilateralen In-
stitutionen wie der Weltbank-Gruppe, CGAP 
(Consultative Group to Assist the Poor), der EBRD 
und weiteren regionalen Entwicklungsbanken 
zusammen. 
 
Die KfW-Gruppe übernimmt in der Finanz-
systemförderung in bestimmtem Umfang 
auch eigene Risiken, z. B. bei Beteiligun-
gen oder Förderkrediten. Auf diese Weise 
kann das Engagement privater Investoren im 
Finanzsektor besonders gefördert oder sogar 
erst ermöglicht werden. Diese Katalysator-
funktion ermöglichte die Neugründung spezi-
alisierter Mikrobanken in Osteuropa und im 
Kaukasus, an denen in einigen Fällen auch 
private Investoren beteiligt sind. 
 
Das vergleichsweise hohe Innovationspo-
tential in der Finanzsektorförderung geht 
vor allem auf die Nutzung von Synergieef-

fekten zwischen der FZ und anderen Ge-
schäftssparten der KfW-Bankengruppe zu-
rück. So können die im Inlandsgeschäft entwi-
ckelten Finanzprodukte wie Wohnungsbaufi-
nanzierung, Umweltfinanzierung, Kommunal-
finanzierung und Verbriefung auf Anwendun-
gen im FZ-Bereich angepasst werden. 
 
Über die KfW-Gruppe (KfW-Bankengruppe 
und DEG) bietet die deutsche EZ somit ein 
breit angelegtes Angebot an Förderin-
strumenten an. Dieses umfasst Finanzie-
rungsinstrumente wie z. B. die Beteiligungs- 
und die mezzanine Finanzierung, Kreditga-
rantiefonds, Refinanzierungsgarantien und 
Lokalwährungsfinanzierungen. Mit Mikrokre-
diten, Umweltfinanzierungen, Wohnraumfi-
nanzierung, Einlagensicherungsmechanismen 
und der Entwicklung des Zahlungsverkehrs 
wird der Zugang vor allem von armen Haus-
halten, von Klein- und Kleinstunternehmen 
sowie von Kommunen zu angepassten Fi-
nanzdienstleistungen verbessert. Hierzu sind 
die Finanzierungsinstrumente in der Regel mit 
umfangreichen Beratungs- und Ausbildungs-
maßnahmen zu flankieren. 
 
Die KfW-Bankengruppe hat ein AAA-Rating. 
Auch deshalb kann sie flexibel auf Finanzie-
rungsnachfragen reagieren. Mit den auf den 
Kapitalmärkten aufgebrachten Marktmitteln 
können die EZ-Fördermittel ergänzt und 
in vielen Fällen multipliziert werden (För-
derkredite, Misch- und Verbundfinanzierun-
gen, Beteiligungen im Eigenrisiko der KfW-
Gruppe). 
 
Die deutsche EZ unterstützt über die KfW-
Gruppe eine Vielzahl unterschiedlichster Fi-
nanzinstitutionen durch angepasste Förder-
strategien und Finanzprodukte. Das institutio-
nelle Spektrum ist weit und reicht von der Fi-
nanz-NRO und der Mikrobank über die Ge-
schäftsbank bis zu verschiedenen institutiona-
lisierten Fonds. 
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Über die GTZ werden Beiträge zur Entwick-
lung organisatorischer Fähigkeiten von Men-
schen und Institutionen in den Partnerländern 
geleistet, ebenso wie Beiträge zur Schaffung 
entwicklungsfreundlicher Rahmenbedingun-
gen. Dabei stehen eine langfristige Perspek-
tive, ownership und partnership im Mittel-
punkt des Handelns.  
 
Die Verknüpfung von Beratungsleistungen bei 
Finanzinstitutionen, Dienstleistungseinrich-
tungen sowie Einrichtungen mit hoheitlichen 
Aufgaben im Finanzsektor ermöglicht eine 
integrierte Strategieberatung und stellt so-
mit einen deutlichen Mehrwert gegenüber der 
isolierten Beratung von Einzelinstitutionen 
dar. Der systemische Ansatz ermöglicht es, 
für den Beratungserfolg auf Institutionene-
bene notwendige, komplementäre Beratungs-
leistungen dort anzubieten, wo aufgrund von 
ungünstigen Rahmenbedingungen die Bera-
tung einzelner Finanzinstitutionen weitgehend 
wirkungslos bliebe und es dadurch zu einer 
Fehlallokation von Gebermitteln kommen 
würde. 
 
Über die GTZ arbeitet die deutsche EZ mit 
politikberatenden multilateralen Institutionen 
im Bereich Finanzsystementwicklung zusam-
men. Austausch von best practices findet in 
Foren wie der „Consultative Group to assist 
the Poor“ (CGAP) und verschiedenen „Do-
nor Committees“ statt. Die GTZ ist hierbei 
nicht nur Anbieterin von Beratungsleistungen, 
sondern ist auch zusammen mit anderen 
wichtigen Fachorganisationen beratend an der 
Erarbeitung weltweiter Standards der Fi-
nanzsystementwicklung beteiligt.  
 
Der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) 
arbeitet vorwiegend im Bereich der Mikrofi-
nanzierung mit. Das Engagement in Mikrofi-
nanzprogrammen bietet sehr gute Möglich-
keiten, Beiträge zur Armutsbekämpfung zu 
leisten und dabei insbesondere zur wirtschaft-
lichen und sozialen Stärkung von Frauen bei-
zutragen. Dabei geht es nicht um isolierte Ein-
zelmaßnahmen, sondern um ein abgestimmtes 
Vorgehen mit anderen Akteuren der EZ. 
 
Auf der Angebotsseite erfolgt die Förderung 
von existierenden Mikrofinanzorganisationen 
(up-grading, institutional strengthening) sowie die 
Unterstützung der Verbreitung erfolgreicher 
Mikrofinanzierungsansätze (replication). Auf der 

Nachfrage- bzw. Kundenseite steht die Aus- 
und Fortbildung von Zielgruppen (Selbsthil-
feinitiativen und z. B. Kleinunternehmer) un-
ter Einbeziehung und Stärkung einheimischer 
Organisationen (NRO), das Hinführen der 
Zielgruppen zur Mobilisierung eigener Res-
sourcen (Sparfaktor), zu einem verbesserten 
Organisationsniveau und letztlich zur Verbin-
dung mit dezentralen Finanzdienstleistern (lin-
kage-Modell) im Vordergrund. 
 
Bewährt hat sich auch die Einbeziehung des 
Genossenschafts- und Raiffeisenverban-
dens (DGRV) und der Sparkassenstiftung 
für internationale Kooperation in ausge-
wählte deutsche Förderangebote. Die Genos-
senschaftsbanken und Sparkassen wurden in 
Deutschland als Instrument zur Bekämpfung 
der Armut und zur regionalen Entwicklung 
gegründet. Ihre über 200-jährige Geschichte 
zeigt, dass sich lokale Tätigkeit, soziale Ver-
antwortung und Profitabilität nicht ausschlie-
ßen müssen. Die Verbindung bankfachlicher 
Professionalität (im Wettbewerb) mit der Er-
füllung einer sozialen Aufgabe war und ist Be-
standteil der Zielfunktion der Genossen-
schaften und Sparkassen in Deutschland. Mit 
ihrer Konzentration auf die Kundengruppe 
private Bevölkerung, KMU und Existenz-
gründer tragen sie heute wesentlich zum An-
gebot von Basisfinanzdienstleistungen in der 
Fläche bei.  
 
Voraussetzung für die erfolgreiche Arbeit de-
zentral organisierter Finanzinstitute ist ihre ef-
fiziente Vernetzung mit regionalen und natio-
nalen Verbänden, Schulungseinrichtungen, 
Dienstleistungsunternehmen etc., wie sie in 
Deutschland bei den Genossenschaften und 
Sparkassen langjährige Praxis ist. 
 
Obwohl die Ausgangsbedingungen in Ent-
wicklungs- und Transformationsländern sehr 
unterschiedlich sind, lassen sich doch Kern-
elemente des Genossenschafts- und Sparkas-
sengedankens erfolgreich transferieren. Hierzu 
gehören u. a. die Optimierung von flächende-
ckenden Filialnetzen, dezentralisierte und da-
mit schnelle Entscheidungswege sowie Risi-
kominimierung durch umfassende Kenntnis 
der regionalen Märkte und Kundennähe. 
 
Die deutsche EZ kann somit - gerade auch in 
Kombination ihrer durchführenden Organisa-
tionen - eine „Förderung aus einer Hand“ 
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anbieten, die jeweils den konkreten Bedürfnis-
sen des Partnerlandes, des Finanzsystems und 
des zu fördernden Projektträgers angepasst 
werden. 
 
 
2.  Praktische Beispiele der deutschen 

Entwicklungszusammenarbeit in der 
Finanzsystementwicklung 

 

2.1  Beispiel aus der Finanziellen 
Zusammenarbeit 

 
Die folgende Übersicht verdeutlicht die FZ-
Förderansätze sowie die eingesetzten Instru-
mente am Beispiel der Komponenten des FZ- 
Engagements im Finanzsektor in Bosnien und 
Herzegowina (BuH): 

 
Ebene von Zentralbank und Finanzaufsicht 

Vorhaben Förderansatz EZ-Instrument 

Aufbau der Federal Deposit Agen-
cy, BuH 

• Beratung und Konzipierung 
eines Einlagensicherungssys-
tems für Bosnien und Her-
zegowina (BuH), 

• Finanzierung des für den 
Aufbau notwendigen an-
fänglichen Kapitalstocks. 

• FZ-Darlehen, 

• Beratungs- und Trainings-
maßnahmen, 

• Politikdialog mit Zentral-
bank und Finanzaufsicht. 

Zentralbank • Politikdialog. • Politikdialog bei der Einfüh-
rung bzw. Anpassung der 
aufsichtsrechtlichen Grund-
lagen für Regulierung und 
Aufsicht von MFI. 

Ebene der Institutionen und Mittler 

Vorhaben Förderansatz EZ-Instrumente 

Gründung der Micro Enterprise 
Bank (heute: ProCredit Bank), 
Bosnien und Herzegowina 

• „Greenfield“-Ansatz: Neu-
gründung einer spezialisier-
ten Bank, die KKMU sowie 
ländlichen und städtischen 
Haushalten ein adäquates 
Angebot an Einlagen, Mi-
kro- und Wohnungsbaukre-
diten und Zahlungsverkehrs-
dienstleistungen bietet. 

 

• Treuhandbeteiligung, 

• FZ-Darlehen, 

• Personelle Unterstützungs-
maßnahmen. 
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Europäischer Fonds für Bosnien 
und Herzegowina (EFBH) 

• Aufbau eines regionalen 
Fonds zur Anbindung loka-
ler MFI und Banken an den 
internationalen Kapital-
markt, 

• Aus dem Fonds Finanzie-
rung des KKMU-Kreditge-
schäfts und des Aufbaus des 
Wohnungsbaukreditge-
schäfts in lokalen Banken, 

• Durch den Fonds Stellung 
von Garantien für die Refi-
nanzierung der lokalen Ban-
ken am internationalen Ka-
pitalmarkt. 

• FZ-Darlehen und Zuschüs-
se, 

• Darlehen und Zuschüsse der 
EU und weiterer bilateraler 
Geber. 

Kreditgarantiefonds für lokale 
Banken 

• Garantie der Refinanzierung 
lokaler Banken und MFI, 
um deren Zugang zum in-
ternationalen Kapitalmarkt 
zu ermöglichen. 

• FZ-Darlehen bzw. Zu-
schuss. 

 
 
Als bisherige Ergebnisse des FZ-Engagements 
in BuH sind festzuhalten: 
 
• Durch den Aufbau eines nationalen Ein-

lagensicherungssystems konnte das 
Vertrauen der Bevölkerung von BuH in 
den Bankensektor wieder gewonnen und 
gestärkt werden.  

 
• Die von der FZ zusammen mit anderen 

bi- und multilateralen Gebern gegründete 
Micro Enterprise Bank (MEB, heute: 
ProCredit Bank) entwickelt sich seit ihrer 
Gründung Ende der 90er Jahre sehr er-
folgreich. Inzwischen bietet Sie mehr als 
15.000 Kunden Einlagen, Zahlungsver-
kehrsdienstleistungen und Kredite an und 
hat sich damit zu einem führenden An-
bieter von Mikrofinanzdienstleistungen in 
BuH entwickelt. Die ProCredit Bank ist 
trotz ihres noch geringen Alters bereits 
nachhaltig und profitabel. Die Qualität des 
Kreditportfolios ist gut, ein Anzeichen für 
eine adäquate Kredittechnologie und für 
erfolgreiche Ausbildungsmaßnahmen im 
Kreditbereich.  

 

• Mit dem von der KfW-Bankengruppe 
verwalteten Europäischen Fonds für 
Bosnien und Herzegowina (EFBH), 
der aus Mitteln des BMZ, der EU so-
wie weiterer Geber finanziert wird, 
konnte eine größere Anzahl von aufgrund 
von Qualitätskriterien ausgewählten loka-
len Finanzinstitutionen nachhaltig ge-
stärkt werden. Infolge der Förderung 
konnten sie Ihr Angebot an Finanzdienst-
leistungen verbreitern (Einführung von 
KKMU-Krediten und Wohnungsbaukre-
diten). Die gesetzten Standards für den 
Zugang von Banken zu Refinanzierung 
und zu einer aus dem EFBH finanzierten 
Beratung haben in BuH positive De-
monstrationseffekte für andere Finanzin-
stitute ausgelöst. 

 
• Durch den Kreditgarantiefonds (KGF) 

für Banken haben geeignete bosnische 
Banken Zugang zum internationalen Ka-
pitalmarkt erhalten und konnten so ihre 
Refinanzierungsmöglichkeiten nachhaltig 
verbessern. 
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2.2  Beispiel aus der Technischen 
Zusammenarbeit 

 
2.2.1 GTZ 
 
Das TZ-Vorhaben Promotion of Small Fi-
nancial Institutions (ProFi) in Indonesien  

hat als Zielsetzung, Klein(st)sparer/innen und 
Klein(st)kreditnehmer/innen einen verbesser-
ten und dauerhaften Zugang zu Finanzdienst-
leistungen zu ermöglichen. Es verfolgt mit 
seinen vier Komponenten einen systemischen 
Förderansatz, der in der folgenden Übersicht 
dargestellt wird: 

 
 
Ebene von Zentralbank und Finanzaufsicht 
Komponente Förderansatz EZ-Instrument 
Finanzministerium • Beratung bei der Entwick-

lung einer nationalen Strate-
gie der Mikrofinanzierung,  

• Beratung bei der Revision 
und Verabschiedung eines 
speziellen Mikrofinanzgeset-
zes. 

• Politikdialog, 

• Beratung durch Langzeit-
fachkräfte, 

• Fachkonferenzen, 

• Vermittlung internationaler 
best practices. 

Zentralbank • Technische Unterstützung 
bei der Einrichtung eines 
Einlagensicherungssystems 
für BPR (Sekundärbanken), 

• Unterstützung bei der Ein-
führung einer risikobasierten 
Überwachung der BPR, 

• Verbesserung des Berichts-
wesens von LPDs (Dorf-
banken auf Bali). 

• Politikdialog, 

• Beratung durch Langzeit-
fachkräfte, 

• Fachkonferenzen, 

• Vermittlung internationaler 
best practices. 

Ebene der Institutionen und Mittler 
Komponente Förderansatz EZ-Instrumente 
Zertifizierte Trainingssysteme • Direkte Unterstützung des 

BPR Verbandes in Ost-Java 
bei der Entwicklung von 
Trainingsmaterialien und 
Beratungsleistungen. 

• Beratung durch Langzeit-
fachkräfte, 

• Vermittlung internationaler 
best practices und Fachwissen, 

• Bereitstellung von Sachmit-
teln.  

Förderung von Nichtbank-Fi-
nanzinstitutionen in ärmeren 
Regionen 

• Beratung bei der Konsoli-
dierung von MFIs in den 
Provinzen NTB/NTT. 

• Politikdialog, 

• Beratung durch Langzeit-
fachkräfte, 

• Kooperation mit anderen 
Gebern (Weltbank). 
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Als bisherige Ergebnisse des Vorhabens sind 
festzuhalten: 
 
• Ein Entwurf für ein Mikrofinanzgesetz 

wurde entwickelt und liegt der indonesi-
schen Regierung zur Zustimmung vor. 
 

• Ein Vorschlag für die Einrichtung eines 
Einlagensicherungssystems für BPRs liegt 
der Bank Indonesia zur Zustimmung vor. 
 

• Neue Bestimmungen z. B. zur Kapitaladä-
quanz, zur Portfolioqualität und zur Be-

richtspflicht von BPRs wurden erarbeitet 
und in Kraft gesetzt. 

 
• Eine neue LPD Verordnung in Bali wurde 

vom Provinzparlament verabschiedet. 
 
• Mit der Einrichtung einer National Task 

Force wurden erste Voraussetzungen für 
ein nationales Zertifikationssystem ge-
schaffen. 

 
• Umfassende Trainingsmaterialien für 

MFIs wurden erarbeitet. 
 
 
2.2.2 DGRV und Sparkassenstiftung 
 
Ebene der Institutionen und Mittler 
Komponente Förderansatz EZ-Instrument 
DGRV 
Förderung eines genossenschaft-
lichen Systems, Ecuador 

• Systemansatz Förderung 
von unterschiedlichen Ein-
heiten des kreditgenossen-
schaftlichen Systems: Prü-
fung, Ausbildung, Beratung, 
Apexbank, EDV-System. 

• Beratung auf verschiedenen 
Ebenen (einschließlich Rah-
menbedingungen, Banken-
aufsicht) und Training. 

Aufbau eines kreditgenossen-
schaftlichen Systems, speziell 
Mikrofinanzen, Uruguay  

• Systemansatz Einführung 
neuer Kredittechnologien 
und Sparprodukte. 

• Beratung und Training. 

Restrukturierung des genossen-
schaftlichen Systems, Bolivien 

• Systemansatz Förderung 
von unterschiedlichen Ein-
heiten des kreditgenossen-
schaftlichen Systems: Prü-
fung, Ausbildung, Beratung, 
Apexbank, EDV-System. 

• Beratung auf verschiedenen 
Ebenen (einschließlich Rah-
menbedingungen, Banken-
aufsicht) und Training. 

Sparkassenstiftung 

Beratung von Verbänden in Me-
xiko 

• Stärkung des mexikanischen 
Sparkassensektors durch 
Aufbau von Verbänden, die 
Aufsichtsfunktionen über 
die Sparkassen ausüben. 

• Beratungs- und Trainings-
maßnahmen. 

Partnerschaftsprojekt mit der 
Bulgarischen Sparkasse DSK 

• Stärkung einer flächende-
ckend vertretenen Bank in 
zentralen Bereichen wie Or-
ganisation, Personal und 
Kredit. 

• Beratungs- und Trainings-
maßnahmen. 

Partnerschaftsprojekt mit der 
ugandischen Postsparkasse Post-
bank Uganda 

• Unterstützung des Prozesses 
der Verselbständigung und 
institutionelle Stärkung der 
Postsparkasse. 

• Beratungs- und Trainings-
maßnahmen. 
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2.3  Beispiel aus dem Bereich des Deutschen 
Entwicklungsdienstes (DED) 

 
Ebene der Institutionen und Mittler 
Komponente Förderansatz EZ-Instrument 
DED 
Aufbau einer Sparkasse für Un-
ternehmer und Handwerker in 
Togo  

• Unterstützung des Manage-
ments. 

• Beratung durch Langzeit-
fachkraft (Entwicklungshel-
fer),  

• Finanzierung einer einheimi-
schen Fachkraft sowie von 
Fortbildungen. 

 
 
2.4 Beispiel für die FZ/TZ-Kooperation 
 
In Uganda kooperieren FZ und TZ beispiel-
haft bei der Entwicklung des ugandischen 
Finanzsystems. Die deutsche EZ unterstützt 
dabei das Partnerland bei der konsequenten 
Umsetzung eines systemischen Entwicklungs-
ansatzes. Sie unterstützt das Land auf mehre-
ren Ebenen in enger Abstimmung mit anderen 
Gebern. Die EZ-Vorhaben sind aus einer 
fundierten Schwachstellenanalyse des ugandi-
schen Finanzsektors, einschließlich der mak-
roökonomischen Rahmenbedingungen und 
des wirtschaftspolitischen Umfelds, abgeleitet 
und in eine konsistente Sektorstrategie (EZ-
Schwerpunkt-Strategiepapier) eingebettet. Die 
Beiträge der deutschen EZ werden in einem 
Programmansatz gebündelt, der die Instru-
mente der verschiedenen EZ Organisationen 
(GTZ, CIM, KfW, DEG, Sparkassenstiftung) 
miteinander kombiniert. 
 
Die Entwicklung des Finanzsektors kann da-
bei über die Erhöhung der Quantität und 
Qualität von Finanzdienstleistungen sowie 
durch einen verbesserten und nachhaltigen 
Zugang benachteiligter Bevölkerungsschichten 
zu Finanzdienstleistungen einen wichtigen Bei-
trag zur Umsetzung des ugandischen Plans zur 
Armutsbeseitigung liefern (Oberziel). Ziel-
gruppen der deutschen EZ sind private Haus-
halte, KMU und Kleinstunternehmen im städ-
tischen und ländlichen Raum. 
 
Die deutsche EZ verfolgt in Uganda zwei stra-
tegische Ansatzpunkte bei der Finanzsystem-
entwicklung: 
 

• Verbesserung der finanziellen Tiefe des 
ugandischen Finanzsystems durch 
 
• die Verbesserung der (materiellen) Inf-

rastruktur im Finanzsektor (u. a. Zah-
lungsverkehrsystem) und die Entwick-
lung entsprechender Vertriebswege 
(Ausweitung des Filialnetzes); 

 
• die Unterstützung von ugandischen 

Finanzintermediären durch Refinan-
zierungslinien/Förderung des Aufbaus 
eines Apex-Mechanismus und Capacity 
Building-Maßnahmen, v. a. im Bereich 
der Mikrofinanzierung und KMU-Fi-
nanzierung. 

 
• Verbesserung der Qualität der Finanz-

dienstleistungen durch 
 
• die Verbesserung der rechtlichen und 

institutionellen Rahmenbedingungen 
insbesondere für die Regulierung von 
Mikrofinanzinstitutionen und einen 
funktionsfähigen Kapitalmarkt; 

 
• Capacity-Building für Entscheidungsträ-

ger im Finanzsektor (Zentralbank, 
Verbände, Börse, Kapitalmarktauf-
sicht, Management einzelner Finanzin-
stitutionen); 

 
• Schaffung bzw. Weiterentwicklung an-

gepasster Finanzdienstleistungen (Lea-
sing, Mikrokredite, Sparprodukte, Zah-
lungsverkehr, Agrarkredit, Risikokapi-
tal); 
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• die verbesserte Integration des ugandi-
schen Finanzsektors in die ostafrikani-
sche Region, speziell im Bereich der 
Harmonisierung von Regelwerken, In-
strumenten und Verfahren (speziell im 
Bereich der Zahlungsverkehrssysteme) 
sowie der Integration/Kooperation 
der Postsparkassen in einem regiona-
len Sparkassenverband. 

 
Die Umsetzung der Strategie erfolgt langfristig 
und ist in aufeinander aufbauende Teilphasen 
gestaffelt. Die Umsetzung der Strategie erfolgt 
in enger Abstimmung bzw. Kooperation mit 
anderen bi- und mulilateralen Gebern (insbe-
sondere DFID, SIDA, USAID, IWF). 
 
Im einzelnen werden innerhalb des Pro-
grammansatzes die folgenden EZ-Instrumente 
eingesetzt: 
 
• Finanzierung von Infrastrukturmaßnah-

men, z. B. Etablierung eines funktionsfä-
higen Zahlungsverkehrsystems (TZ und 
FZ); 

 
• Trägerförderung und Politikberatung zur 

Unterstützung laufender Reformprozesse 
(TZ und CIM); 

• Trainings- und Dialogmaßnahmen zur 
Entwicklung der „human resources“ (GTZ/ 
TZ und DSE/InWEnt); 

 
• Kofinanzierung des PRSC (FZ); 
 
• Refinanzierung ugandischer Finanzinstitu-

tionen bei der Einführung neuer Finanz-
produkte (FZ); 

 
• Bereitstellung von Garantielinien für inno-

vative Produkte und/oder Institutionen 
(FZ); 

 
• Partnerschaftsprojekte zwischen der deut-

schen Wirtschaft (speziell Sparkassen und 
Kammern) und ugandischen Finanzinsti-
tutionen sowie PPP-Ansätze.  

 
Die folgende Übersicht zeigt die Ansatzpunkte 
und Interventionen der EZ auf den verschie-
denen Ebenen der Finanzsystementwicklung 
und verdeutlicht die Verzahnung von FZ- und 
TZ-Instrumenten. 

 
 
 FZ TZ 
Ebene von Zentral-
bank und Finanzauf-
sicht 

• Zahlungsverkehr (elektronisches 
Clearing),  

• PRSC-Kofinanzierung. 
 

• Beratung im Bereich 
Bankenaufsicht, 

• Regulierung und Überwa-
chung von MFI, 

• Stärkung der Zentralbank 
bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben im Bereich des 
Zahlungsverkehrs. 

• Förderung von Mikrobanken 
(Transformation zur Lizensierung/ 
Kommerzialisierung), 

• Verbreiterung der Produktpalette 
durch Leasing und andere innova-
tive Finanzprodukte. 

• Förderung von Verbänden 
und Trainingseinrichtungen, 

• Transformation der MFIs in 
lizensierte Finanzinstitutio-
nen.  

Ebene der Mittler und 
Institutionen 

• Refinanzierung von MFIs. • Förderung der Postbank 
Uganda. 

 
Der umfassende Programmansatz ermöglicht 
eine effiziente und konsistente Steuerung von 

fachlichen Komponenten und Kompetenzen 
unter einer übergeordneten Zielvorgabe. 



 

Anhang 4 
 
Vertiefende Aspekte der Finanzsektorförderung 
(Besicherungsproblematik; Privatsektorbeteiligung; Financial Sector Assessment Program) 

1. Die Besicherungsproblematik im 
Kreditwesen 

 
Die formellen Kreditmärkte in Entwicklungs-
ländern sind für kleine Gewerbetreibende und 
Haushalte mit niedrigem Einkommen auf-
grund fehlender Sicherheiten so gut wie nicht 
zugänglich. In der Konsequenz können Inves-
titionen nicht getätigt werden oder die nötigen 
Mittel müssen über den informellen Kredit-
markt (z. B. Geldverleiher) zu ungünstigen 
Konditionen beschafft werden. 
 
Erhebliche Aufmerksamkeit in der entwick-
lungspolitischen Diskussion erregte Hernando 
de Soto mit seiner These, dass mit der Etablie-
rung eines Systems formeller Eigentumsrechte 
für Kleingewerbetreibende Kreditsicherheiten 
generiert und formelle Kredite ermöglicht 
werden, die zu erheblichen Produktivitäts- und 
Einkommenssteigerungen bei den Armen füh-
ren könnten. Milliarden an „totem“ Kapital 
könnten für die Besicherung formeller Kredite 
mobilisiert werden, wenn das bislang infor-
melle Vermögen der Armen mit formellen 
Rechtstiteln ausgestattet würde.19 
 
De Soto trifft mit seiner Argumentation eine 
Schwachstelle des Finanzsystems in vielen 
Entwicklungsländern, insbesondere auch in 
den Transformationsländern, wo Eigentums-
verhältnisse entweder ungeklärt oder rechtlich 
nicht gesichert sind. Wichtig ist die Möglich-
keit zur Nutzung von Vermögen (meist 
Grundstücke und Gebäude) als Kreditsicher-
heit aber vor allem für formelle KMU, die 
längerfristige Investitionskredite benötigen. 
Der Kreditzugang für diese Unternehmen 
hängt entscheidend davon ab, dass Vermö-
genstitel besichert werden können und - was 
häufig unterschätzt wird - dass die Banken ih-
ren Rückzahlungsanspruch gegenüber säumi-
gen Schuldnern auf dem Rechtsweg tatsächlich 

                                                 
19 Hernando de Soto, The Mystery of Capital: Why 

Capitalism Triumphs in the West and Fails Eve-
rywhere Else, London 2000. 

 

auch durchsetzen und die Sicherheit verwerten 
können. Die Entwicklungszusammenarbeit 
kann hierzu durch die Unterstützung beim 
Aufbau von Rechtssystemen, aber auch bei der 
Errichtung eines funktionsfähigen Katas-
terwesens, wichtige Beiträge leisten. 
 
Für formelle KMU gibt es darüber hinaus 
Möglichkeiten, mangelnde Kreditsicherheiten 
und zu geringes Eigenkapital durch die Nut-
zung von innovativen Besicherungs- und 
Finanzierungsinstrumenten zu kompensie-
ren. Hierzu zählen: 
 
• Kreditgarantiefaszilitäten: Die Einrich-

tung von Garantiefonds zur Übernahme 
von Kreditbürgschaften kann unter be-
stimmten Rahmenbedingungen unter der 
Voraussetzung anreizkompatibler und 
professioneller Ausgestaltung des Kredit-
garantiemechanismus (u. a. Übernahme 
des First Loss durch die Kredit gebende 
Finanzinstitution) beim Fehlen sonstiger 
Sicherheiten die Kreditrisiken für Banken 
bei der Gewährung von Darlehen an 
KMU und Kleinkreditnehmer senken und 
so den Zugang von KMU zu Krediten 
verbessern. 

 
• Leasing: Leasinggüter verbleiben bei be-

stimmten Leasingkontrakten im Eigentum 
des Leasinggebers, was sich risikominimie-
rend auswirkt und die Finanzierung be-
günstigt. Leasinggüter sind gleichzeitig In-
vestitionsgüter für den Unternehmer und 
Sicherheiten für den Kapitalgeber. 

• Beteiligungskapital: Beim Beteiligungs-
kapital partizipiert der Kapitalgeber nach 
Prüfung des Unternehmenskonzeptes mit 
seiner Einlage am Risiko aber auch an 
möglichen Gewinnsteigerungen der Inve-
stition. Es müssen keine Sicherheiten ge-
geben werden. Aufgrund der mangelnden 
Besicherung seiner Einlage werden dem 
Kapitalgeber Kontroll- und Mitsprache-
rechte eingeräumt.  
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Für eher informelle KMU und Kleinstunter-
nehmen stehen eine ganze Reihe von Alterna-
tiven zur klassischen dinglichen Besicherung 
zur Verfügung: 
 
• Von Mikrofinanzinstitutionen werden 

Kredite in der Regel ohne dingliche Si-
cherheit auf Grundlage der Kapitalkraft 
des Kreditnehmers zur Rückzahlung des 
Kredits festgesetzt. Verbreitet ist die all-
mähliche Steigerung des Kreditbetrags 
(character loans, Bewährungsprinzip): In ei-
nem ersten Kreditzyklus wird mit einem 
geringen Kreditbetrag die Kreditwürdig-
keit und Zuverlässigkeit des Kreditneh-
mers festgestellt; im nächsten Kreditzyklus 
kann bei positiver Beurteilung des Kredit-
nehmers ein höheres Darlehen gewährt 
werden. 

 
• Rotierende Spar- und Kreditringe (rota-

ting saving and credit associations, ROSCAS): 
Mitglieder von Rotierenden Spar- und 
Kreditringen geben regelmäßige Beiträge 
in einen Fonds, der ganz oder teilweise je-
dem Mitglied in einer festgelegten Reihen-
folge ausgezahlt wird. Sie kommen ohne 
dingliche Sicherheiten aus. 

 
• Gruppenkredite (group lending): Hierbei 

handelt es sich um Solidaritätsgruppen, in-
nerhalb derer die Kreditvergabe durch ei-
nen externen Kreditgeber gesamtschuld-
nerisch geregelt wird. Rückzahlungen wer-
den nicht individuell sondern durch die 
gesamte Gruppe vorgenommen. Hier-
durch entsteht ein sozialer Druck, den 
man als social collateral bezeichnen kann. Es 
werden nur geringe administrative Kosten 
verursacht; die Kredite stammen häufig 
aus dem semiformellen oder dem formel-
len Finanzsektor. 

 
• Spar- und Kreditgenossenschaften: 

Spar- und Kreditgenossenschaften sind 
Selbsthilfeorganisationen ihrer Mitglieder. 
Jedes Mitglied ist verpflichtet, einen oder 
mehrere Geschäftsanteile einzuzahlen. Je-
des Mitglied hat eine Stimme. Die Basis 
für das Kreditgeschäft ist die Mobilisie-
rung von - auch kleinsten - Spareinlagen. 
Als Sicherheiten gelten persönliche und/ 
oder dingliche Sicherheiten, vor allem aber 
der Bezug zu der Gruppe. In der Realität 
gibt es verschiedene Ausprägungen: von 

einfachen Spar- und Kreditkassen bis zu 
genossenschaftlichen Universalbanken 
und Verbundsystemen. 

 
• Warehouse receipts: Mit dem Instrument 

der warehouse receipts können eingelagerte 
agrarische Vorratsgüter als Sicherheit ge-
nutzt werden. Dabei erhält der Produzent 
bei der Einlagerung seiner Güter einen 
Beleg, mittels dessen er einen Kredit be-
antragen kann. Mit Ende der Kreditlauf-
zeit werden die eingelagerten Waren wei-
terverkauft. Innerhalb eines leistungsfähi-
gen und Transaktionskosten minimieren-
den rechtlichen und institutionellen Rah-
mens können so Kredite mobilisiert, 
Marktpreise geglättet und die Nahrungs-
mittelsicherheit verbessert werden. 

 
Grundsätzlich gilt also für informelle und 
Kleinstunternehmen, die in der Regel auch nur 
kleine Kreditvolumina nachfragen, bei denen 
also eine Prüfung und Bewertung dinglicher 
Sicherheiten zu unverhältnismäßig hohen 
Transaktionskosten führen würde, dass neben 
einer angepassten Kreditprüfung, die auf die 
künftigen Ertragsaussichten (Kreditfähigkeit) 
und die persönliche Kenntnis des Kreditan-
tragstellers (Kreditwürdigkeit) abstellt, zumeist 
auf nicht-traditionelle Sicherheiten (Haushalts-
güter, Einrichtungsgegenstände, Handelsware, 
Vieh, Schmuck) oder alternative Sicherungs-
mechanismen (Bewährungsprinzip, vorgela-
gerte Sparbeziehung, soziale Kontrolle, Grup-
penhaftung) zurückgegriffen werden kann. 
 
 

2. Public Private Partnership (PPP) - Ansätze 
in der Finanzsektorförderung 

 
Public Private Partnership (PPP) in der Entwick-
lungszusammenarbeit bezeichnet das Zusam-
menwirken von Staat und der privaten Wirt-
schaft bei Vorhaben, die einen entwicklungs-
politischen Nutzen erbringen und gleichzeitig 
im Interesse der beteiligten Privatunternehmen 
liegen. Der private Partner hat ein Eigeninte-
resse an dem langfristigen wirtschaftlichen Er-
folg des Projektes. Ein möglicher Misserfolg 
würde dem privaten Partner spürbare Nach-
teile bringen. Dies unterscheidet PPP-Ansätze 
von solchen Ansätzen der Privatsektorbeteili-
gung (PSP - Private Sector Participation) bei de-
nen private Trägerschaft ohne signifikante 
Beteiligung am Eigenkapital erfolgt. Die pri-
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vaten Partner engagieren sich langfristig in 
dem Entwicklungsland und übernehmen un-
ternehmerische Risiken. Das Zusammenflie-
ßen öffentlicher und privater Beiträge bewirkt 
Synergieeffekte. 
 
Die potentiellen entwicklungspolitischen Vor-
teile von PPP sind: 
 
• Entlastung/Stabilisierung/Multiplikation 

öffentlicher Mittel; 
 
• Zusätzliches, privatwirtschaftliches Know-

how; 
 
• Effizienzsteigerung der Leistungserstel-

lung; 
 
• bessere Marktversorgung; 
 
• höhere Nachhaltigkeit. 
 
Die wirtschaftlichen, rechtlichen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen für ein In-
vestitionsvorhaben verbessern sich - wenn 
überhaupt - nur langfristig. Zentrale Voraus-
setzungen für die Verfolgung von PPP- Vor-
haben in der EZ sind daher die Aufgeschlos-
senheit von Entscheidungsträgern aus Politik, 
Wirtschaft und organisierten Arbeitnehmern 
gegenüber einer Zusammenarbeit mit der Pri-
vatwirtschaft, rechtsstaatliche Tradition des 
Staates und Rechtsanwendung sowie ein adä-
quates regulatorisches Umfeld. Zur Gestaltung 
der makroökonomischen Rahmenbedingun-
gen ist daher eine gut abgestimmte Sequenzie-
rung von TZ und FZ besonders bedeutend. 
 
Insbesondere in ärmeren Entwicklungsländern 
und bei der Erreichung benachteiligter Bevöl-
kerungsschichten ist der Privatsektor ohne 
vorherige bzw. begleitende Aktivitäten der EZ 
häufig nicht zu einem längerfristigen Engage-
ment bereit. Die FZ schafft hier durch die Be-
reitstellung konzessionärer Mittel, Beteiligun-
gen und Förderkredite flankiert durch adä-
quate Personelle Unterstützungsmaßnahmen 
und sektorpolitische Einflussnahme die Vor-
aussetzungen für eine Beteiligung des privaten 
Investors. Ein wichtiger Beitrag der TZ liegt 
im Institutionenaufbau, der Beförderung des 
politischen Dialogs und der Aufbereitung des 
politischen Vorfeldes für PPP-Vorhaben. Aus 
der Sicht des Privatsektors liegt der Vorteil 
von PPP vielfach darin, dass die EZ die Kos-

ten- und/oder Risiken des Engagements teil-
weise bzw. zeitlich begrenzt übernimmt. Auf 
diese Weise kann der Privatsektor sein Enga-
gement auch unter erschwerten Bedingungen 
realisieren. Für die Partnerregierung bedeutet 
dies, dass es oft nur mit Unterstützung der FZ 
und TZ zu dringend erforderlichen privaten 
Investitionen in Sach- und Humanvermögen 
kommt („Geländerfunktion der EZ“ oder 
„crowding-in“). 
 
Seit einigen Jahren gewinnen PPP-Ansätze in 
der Finanzsektorförderung der FZ insbeson-
dere durch innovative Ansätze in der Mikrofi-
nanzierung an Bedeutung. In mittlerweile neun 
Mikrobanken in Osteuropa und dem Kauka-
sus ist es der FZ gelungen, private Investoren 
für Kapitalbeteilungen zu gewinnen. In diesem 
Beispiel hält die Commerzbank aktuell knapp 
17 Prozent des Kapitals dieser Mikrobanken. 
Weitere knapp 18 Prozent werden von der 
privaten IMI AG (Internationale Mikroinves-
titionen) gehalten. Weitere Kapitalgeber sind 
u. a. neben der KfW-Gruppe mit knapp 19 
Prozent, IFC und EBRD mit jeweils ebenfalls 
rund 19 Prozent. 
 
Die Commerzbank hat ihr Engagement mit 
einer Beteiligung an der Micro Enterprise Bank of 
Kosovo (MEB) Anfang 2000 begonnen und sich 
danach sukzessive an weiteren Mikrobanken 
beteiligt. Neben ihrer Funktion als Kapitalge-
ber bringt die Commerzbank wichtige bank-
technische Expertise ein, z. B. im Auslands-
zahlungsverkehr. Hinzu kommt der hohe Be-
kanntheitsgrad und die gute Reputation der 
deutschen Banken in Osteuropa und Kauka-
sus. Die Beteiligung einer deutschen Bank 
schlägt sich entsprechend positiv auf das Ver-
trauen der Bevölkerung in die Mikrobanken 
nieder.  
 
Dem Engagement der privaten Investoren wa-
ren seit Mitte der 90er Jahre umfangreiche 
Förderaktivitäten der KfW Gruppe (KfW-
Bankengruppe und DEG) vorausgegangen, die 
zusammen mit anderen Gebern und Durch-
führungsorganisationen mit der Neugründung 
der Mikrobanken im Bereich der Finanzsys-
tementwicklung weitgehend Neuland betreten 
hatten. Dabei waren neben der Lösung rein 
einzelwirtschaftlicher bzw. bankbetrieblicher 
Probleme und der Vorbereitung der rechtli-
chen Grundlagen vor allem die Schaffung ak-
zeptabler Rahmenbedingungen für diesen 
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neuen Typ Finanzintermediär zu gewährleis-
ten.  
 
Durch umfangreiche Anfangsinvestitionen in 
Form von Kapital und umfassende „Perso-
nelle Unterstützungsmaßnahmen“ sowie kon-
tinuierlichen Politikdialog mit den jeweiligen 
Regierungen und Regulierungsbehörden wur-
den die Grundlagen für das spätere Engage-
ment des Privatsektors geschaffen. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass eine Beteili-
gung des Privatsektors nicht erfolgt wäre ohne 
die vorherige Abdeckung der Gründungskos-
ten und der Übernahme eines Teils des Risikos 
der Neugründung durch die FZ und andere 
Geber und Durchführungsorganisationen. 
Insgesamt ist es der FZ gelungen, in relativ 
kurzer Zeit nicht nur einen neuen Bankentyp, 
die Mikrobanken, sondern auch ein neues 
Marktsegment, die Klein- und Kleinstbetriebe, 
für den Privatsektor attraktiv zu machen. 
 
Die bisherigen Erfahrungen mit PPP-Vorha-
ben im Finanzsektor zeigen, dass sich eine 
verstärkte und frühzeitige Beteiligung des Pri-
vatsektors positiv auf die Professionalität der 
geförderten Partnerbanken auswirkt und auch 
die Stabilität und Nachhaltigkeit der geförder-
ten Institutionen garantiert. Damit ist bereits 
frühzeitig eine wichtige Voraussetzung für ei-
nen späteren „exit“ der deutschen EZ und an-
derer bi- und multilateraler Finanzinstitutionen 
geschaffen worden. 
 
Die Erfolge dieser PPP-Vorhaben haben dazu 
geführt, dass sich private internationale In-
vestoren zunehmend für Investitionen in pri-
vat und öffentlich getragene Mikrofinanzie-
rungsfonds interessieren. Im Vergleich zu ei-
nem Einzelengagement werden (i) Transakti-
onskosten für die Investoren verringert, (ii) die 
Risiken der Gründung von Mikrobanken für 
Arme breiter gestreut und durch die Beteili-
gung öffentlicher Finanzinstitutionen und de-
ren Know-how reduziert. Die Fonds erleichtern 
insgesamt den Einstieg kommerzieller, ethisch 
orientierter Investoren in die Finanzierung 
von Mikrofinanzinstitutionen. Die kommer-
zielle Finanzierung und die Investitionsstan-
dards fördern potentiell die Integration der 
Mikrofinanzinstitutionen in die nationalen Fi-
nanzsektoren der Entwicklungs- und Trans-
formationsländer. 
 

3. Das Financial Sector Assessment Program 
(FSAP) von IWF und Weltbank 

 
Ein wichtiges Instrument zur Überprüfung der 
Krisenanfälligkeit nationaler Finanzsysteme ist 
das von IWF und Weltbank gemeinsam 
durchgeführte Financial Sector Assessment Pro-
gram (FSAP), das in Folge der Finanzkrisen in 
Asien und Russland ins Leben gerufen wurde. 
In diesem Rahmen führen diese beiden Insti-
tutionen umfangreiche und detaillierte Unter-
suchungen der Finanzsektoren hinsichtlich ih-
rer Stabilität in Entwicklungs-, Schwellen- und 
Industrieländern durch. Das FSAP dient dazu, 
Schwächen im inländischen Finanzsektor 
frühzeitig zu erkennen und übernimmt damit 
im wesentlichen die Funktion eines Diagno-
seinstruments.  
 
Das Programm enthält die folgenden analyti-
schen Instrumente zur Beurteilung des inlän-
dischen Finanzsektors: Indikatoren für die fi-
nanzielle Solidität (Financial Soundness Indicators) 
und eine Reihe von Stresstests zielen darauf 
ab, Risiken für die Stabilität des inländischen 
Finanzsektors zu erkennen. Die Untersuchung 
der Einhaltung von Standards und Codes für 
den nationalen Finanzsektor soll institutionelle 
Schwächen aufzeigen. In diesem Rahmen stel-
len die ROSC (Reports on Observance of Standards 
and Codes) ein Schlüsselelement dar. Diese ge-
sondert erstellten Berichte bewerten die Erhal-
tung der wichtigsten international anerkannten 
Kodizes für solide Wirtschafts- und Finanz-
praktiken der jeweiligen Staaten. 
 
Da das FSAP im wesentlichen ein Diagnosein-
strument für die Solidität des Finanzsystems 
darstellt, ist es in seiner derzeitigen Form ein 
geeignetes Instrument für bereits entwickelte 
Finanzsysteme. Um auch für Finanzsysteme 
geeignet zu sein, die sich erst im Aufbau be-
finden, wird sich die Analyse in Entwick-
lungsländern auf die Faktoren konzentrieren 
müssen, die erklären, warum Märkte fehlen 
oder nicht funktionieren, also vor allem die 
grundlegenden institutionellen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Die Reformen der in-
stitutionellen Struktur umfassen beispielsweise 
die Restrukturierung oder Privatisierung staat-
licher Banken, der Aufbau von Mikrobanken 
oder von Kreditinformationssystemen (z. B. 
nach dem SCHUFA-Modell). 
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Auf der Basis der FSAP bereiten IWF (Finan-
cial System Stability Assessment) und Weltbank 
(Financial Sector Assessment) getrennte Berichte 
für ihre Exekutivdirektorien vor. Diese beiden 

Berichte sind geeignete Grundlagen für die 
technische und finanzielle Unterstützung der 
multilateralen und bilateralen Geber.  
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Anhang 5 
 
Zu möglichen Auswirkungen von Basel II auf die Entwicklungsländer 
 
 
1. Ziele und Konzeption des neuen aufsichtsrechtlichen Regelwerkes Basel II 
 
 
Die Eigenmittelvereinbarung des Baseler Aus-
schusses für Bankenaufsicht (BCBS)20 von 
1988 (Basel I-Akkord) stellt einen Meilenstein 
in der internationalen Harmonisierung der 
bankenaufsichtlichen Eigenkapitalanforderun-
gen dar. Der Ausschuss hat Ende 1998 mit ei-
ner Neufassung der Eigenmittelvereinbarung 
begonnen und in drei Konsultationspapieren 
seine Vorschläge vorgestellt21. 
 
Die Arbeiten stehen unter folgenden Zielen: 
 
• Förderung von Sicherheit und Stabilität 

des weltweiten Finanzsystems; 
 
• Verbesserung der Wettbewerbsgleichheit 

für die Marktteilnehmer; 
 
• Umfassendere und adäquatere Erfassung 

der Risiken; 
 
• Entwicklung von Ansätzen für die Ermitt-

lung der angemessenen Eigenkapitalaus-
stattung, die dem Risikograd von Positio-
nen und Geschäften einer Bank angemes-
sen Rechnung tragen. 

 
Die neue Baseler Eigenmittelvereinbarung 
(Basel II) richtet sich zwar weiterhin primär an 
international tätige Banken, soll aber insgesamt 
so ausgestaltet werden, dass sie sich für Ban-
ken unterschiedlicher Größe und Geschäfts-
ausrichtung eignet. Mit dieser ergänzenden 
Zielvorgabe trägt der Baseler Ausschuss der 
Tatsache Rechnung, dass der Basel I-Akkord 
mittlerweile in über 130 Ländern der banken-
aufsichtliche Eigenkapitalstandard ist. 
 

                                                 
20 Basel Committee on Banking Supervision 

(BCBS). 
21 BCBS: „Neuregelung der angemessenen Ei-

genkapitalausstattung“, Juni 1999; „Die neue 
Baseler Eigenkapitalvereinbarung“, Januar 
2001; „Die neue Baseler Eigenkapitalvereinba-
rung“, April 2003. 

Im Ergebnis wird der neue Baseler Eigenka-
pitalakkord (Basel II) aus drei sich gegenseitig 
ergänzenden Säulen bestehen: 
 
• Mindesteigenkapitalanforderungen zur 

Abdeckung verschiedener Risikotypen 
(Kreditrisiko, Marktpreisrisiko, operatio-
nelles Risiko etc.); 

 
• Vorgaben zur qualitativen Finanzaufsicht 

mit intensiven Kontakten der Aufseher zu 
den Banken; 

 
• Stärkung der Marktdisziplin über erweiter-

te Offenlegungspflichten. 
 
Ein zentrales Element im Aufbau der Min-
desteigenkapitalanforderungen ist die Einfüh-
rung des (bereits 1996 mit der Behandlung 
von Marktpreisrisiken angelegten) Konzeptes 
zur Bestimmung der bankgeschäftlichen Risi-
ken auch in den Bereichen Kreditrisiko und 
operationelles Risiko. Dieses Konzept gibt den 
Instituten als Ausgangsbasis standardisierte 
Verfahren zur Risikoquantifizierung vor, ist 
jedoch offen für die Anerkennung institutsei-
gener22, risikosensitiverer Methoden zur Be-
stimmung der Eigenkapitalanforderungen und 
fördert deren Anwendung. Inhaltlich wird Ba-
sel II hieran nichts ändern. 
 
Im Bereich des Kreditrisikos sehen die Vor-
schläge des Baseler Ausschusses neben dem 
Standardansatz mit verschiedenen Risikoge-
wichtsklassen die Möglichkeit zur Anerken-
nung bankinterner Ratingverfahren vor, wenn 
die Institute bestimmte quantitative und qua-
litative Anforderungen in ihrer Analyse erfül-
len. Im Rahmen des internen Ratingansatzes 
(IRB) können die Institute zwischen einer ein-
fachen und einer fortgeschrittenen Variante 
wählen. Während bei dem einfachen IRB-An-
satz nur die Ausfallwahrscheinlichkeit des Kre-
ditnehmers von der Bank selbst geschätzt 
werden muss, sind im fortgeschrittenen Ver-
                                                 
22 Sogenannte „in-house“-Modelle. 
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fahren auch die übrigen Risikoparameter (Ver-
lustquote bei Ausfall des Kreditnehmers, Hö-
he der ausstehenden Forderung zum Zeit-
punkt des Konkurses) selbst zu schätzen. Es 
ist zu erwarten, dass ein Großteil der bedeu-

tenden Banken in den G10-Ländern den IRB-
Ansatz wählen wird, was durchaus im Sinne 
des BCBS ist. Kleinere Institutionen können 
vor allem über zentralisierte Verbandslösun-
gen den IRB anstreben.  

 
 
 
2. Eigenkapitalregelungen für Mittelstandskredite in entwickelten 

Volkswirtschaften 
 
 
Die vorgesehenen neuen Eigenkapitalregelun-
gen sehen eine genauere bankenaufsichtliche 
Messung und Unterlegung der Bankrisiken 
insgesamt und der Kreditrisiken im besonde-
ren vor, um u. a. die negativen Effekte der von 
den ökonomischen Gegebenheiten abwei-
chenden Bemessung der Risiken zu vermin-
dern (z. B. Fehlallokation des Kapitals, Risiko- 
bzw. Kapitalarbitrage der Banken). Die 
Durchschnittsbetrachtung der Kreditrisiken 
im allgemeinen und gegenüber dem Mittel-
stand im besonderen wird durch eine stärke 
Differenzierung ersetzt. Nach dem modifi-
zierten Standardansatz werden künftig Kredite 
auf Basis externer Ratings den Gewichtungs-
klassen 20 Prozent, 50 Prozent, 100 Prozent 
oder 150 Prozent zugeordnet. Ungeratete 
Kredite bzw. Kreditnehmer sind weiterhin mit 
100 Prozent zu gewichten und mit acht Pro-
zent Eigenkapital zu unterlegen.  

Sofern die Kredithöhe bei Ausleihungen an 
kleinere und mittlere Unternehmen unterhalb 
von einer Million Euro liegt, lässt Basel II eine 
Absenkung der Anrechnung dieser Kredite 
von 100 Prozent auf 75 Prozent zu. Damit 
würden die regulatorischen Eigenkapitalkosten 
für diese Kredite bei der kreditgewährenden 
Bank um ein Viertel sinken. 
 
Der IRB-Ansatz sieht vor, dass die Kredite der 
Banken künftig zunächst nach verschiedenen 
Portfolien aufgeteilt werden, u. a. nach Unter-
nehmen, Banken, Staatssektor und Privatkun-
den. Mittelständische Unternehmen können 
von den Banken im Einklang mit ihrer eigenen 
internen Risikosteuerung hierbei entweder den 
Unternehmen oder den Privatkunden zuge-
ordnet werden.  

 
 
 
3. Relevanz von Basel II für Entwicklungsländer 
 
 
3.1 Grundsätzliches 
 
Mit der Aufsicht beauftragte Institutionen und 
Finanzinstitutionen in Entwicklungsländern 
(EL) sind derzeit bei den Baseler Beratungen 
überwiegend interessierte Beobachter, die wis-
sen, dass die Baseler Ergebnisse früher oder 
später für sie relevant werden dürften. Auch 
waren Banken aus EL an den bisherigen Mo-
dellrechnungen23 beteiligt. Die BIZ versucht 

                                                 
23 „Quantitative Impact Studies“ (QIS); bislang 

wurden drei Runden durchgeführt, eine vierte 
Runde wird von Teilen der Bankenindustrie ge-
fordert. An der QIS3 (Resultate im Mai 2003 
veröffentlicht) nahmen über 350 Finanzinstitute 

zudem über ihre Büros in Hong Kong und 
Mexiko die Aufseher aus den jeweiligen Regi-
onen in den Konsultationsprozess einzubin-
den. Insgesamt geht es auch um ein besseres 
Risikomanagement und eine veränderte Kre-
ditkultur. Diese neue Sichtweise muss letztlich 
auch den Kreditnehmern vermittelt werden. 
 
Die EL beobachten als Netto-Kapitalimpor-
teure Basel II aufmerksam, weil sie befürchten, 
dass internationale Kapitalzuströme abgelenkt 
werden oder sich verteuern. Allerdings dürfte 
es diesbezüglich unter den EL mehr Gewinner 
als Verlierer geben. Die starre Aufteilung nach 
                                                                      

aus 43 Ländern mit unterschiedlichen Profilen 
bezüglich Größe und Geschäftstätigkeit teil. 
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Ländergruppen (OECD und Nicht-OECD) 
und nach Sektoren (öffentliche Haushalte und 
Banken einerseits und „sonstige“ andererseits) 
wird jedenfalls entfallen und einer differen-
zierten Risikobeurteilung weichen, die insge-
samt die Effizienz der internationalen Kredit-
verteilung erhöhen und die Länder zu einer 
stabilitätsorientierten Politik anhalten wird. 
 
 
3.2 Auswirkungen auf die Finanzsektoren 

der Entwicklungsländer 
 
Basel II wird obligatorisch nur für die Länder, 
die im BCBS vertreten sind, umzusetzen sein 
und von diesen auch nicht allumfassend24. 
Dennoch werden andere Länder über die 
normative Kraft der Baseler Standards hiervon 
betroffen sein. IWF und Weltbank dürften im 
Rahmen der ROSC25 mittelfristig auf deren 
Einhaltung drängen und sie zum Bestandteil 
ihrer FSAP26 machen. 
 
So war auch Basel I ursprünglich (1988) nur 
auf international ausgerichtete Banken in den 
G10-Ländern gerichtet, letztlich hat der Stan-
dard aber weltweite Geltung erlangt. Entwick-
lungsländer sind zum guten Teil, einer Anre-
gung des Baseler Komitees folgend, sogar über 
die acht Prozent Mindestsolvenz unter Aner-
kennung der höheren Risiken in ihren jeweili-
gen Finanzsystemen und in ihrer allgemeinen 
Wirtschaftsentwicklung27 hinausgegangen. Die 
„25 Prinzipien für eine wirksame Bankenauf-
sicht“28 sind denn auch gleich (und vielleicht 
vor allem) für weniger entwickelte Länder mit 
schwächeren Finanzsystemen gemeinsam vom 

                                                 
24 In den USA wird der ganz überwiegende Teil 

der Banken als „non-complex banks“ hiervon 
offenbar ausgenommen werden (im Unterschied 
z. B. zum deutschen Beispiel mit lückenloser 
Umsetzung unabhängig von Größe und Rechts-
form des Kreditinstituts in Umsetzung einer zu 
erwartenden EU-Richtlinie). 

25 Reports on the Observance of Standards and 
Codes. 

26 Financial Sector Assessment Programs. 
27 Gerade Wechselkurs- und Verschuldungskrisen 

treffen gewöhnlich auch die Finanzsektoren 
hart; jüngste Beispiele: Argentinien und Uru-
guay; auch anhaltende konjunkturelle Nieder-
gänge können Finanzsysteme einbrechen lassen. 

28  1997 vom BCBS erlassen und mit einer „Core 
Principles Methodology“ 1999 inhaltlich ausge-
füllt. 

BCBS mit einer repräsentativen Gruppe von 
Schwellenländern entwickelt worden. 
 
Das zweite Konsultationspapier zu Basel II 
selbst lässt die Frage, für wen die Anwendung 
zwingend werden wird oder zumindest ge-
dacht ist, dennoch offen, auch wenn in erster 
Linie auf große Banken abgezielt wird.29 Und 
das Wort „Banken“ dürfte dabei eher platz-
halterisch für „beaufsichtigte, Einlagen an-
nehmende Institutionen“ stehen. 
 
Ziel des neuen Standards ist es letztlich, die 
nationalen Finanzsysteme auch in den EL si-
cherer zu machen, Vertrauen in sie zu stärken 
und in der ersten Säule die Effizienz der Ban-
kenindustrie zu erhöhen, indem Kreditkondi-
tionen stärker gespreizt werden, um tatsächli-
che, individuelle Risiken der Kreditnehmer wi-
derspiegeln zu können. Es wird daher erwar-
tet, dass von den Reformen auf längere Sicht 
so positive Wirkungen ausgehen, dass der Mo-
netisierungsgrad30 der Volkswirtschaften ge-
hoben wird, die Banken auf einer breiteren 
und sichereren Basis operieren können und 
durch die Größenvorteile und die geringeren 
Kreditausfallraten Zinsen nachhaltig gesenkt 
werden können. 
 
Auch wenn viele EL erst mehr als zehn Jahre 
nach Basel I ein - dann allerdings meist „nach 
oben“ angepasstes - Solvenzkriterium einführ-
ten, könnte die Umsetzung von Basel II 
schneller verlaufen. Dabei werden internatio-
nal tätige Banken in EL mit Zugang zum in-
ternationalen Kapitalmarkt hier größeres Inte-

                                                 
29  BCBS: „Overview of the New Basel Capital 

Accord“, Januar 2001 (z. B. S. 2 „suitable to all 
kinds of banks around the globe”, „.. all signifi-
cant banks after a certain period of time“; S. 7: 
„suitable for application to banks of varying 
levels of complexity and sophistication”; S. 6 
„… to enhance competitive equality”. 

30  Während in Deutschland die aggregierte Bilanz-
summe des Geschäftsbankensystems um 300 
Prozent des BIP schwankt, liegt diese Relation 
z. B. in Lateinamerika deutlich niedriger, mit 
Extrema von 22 Prozent in Venezuela und 92 
Prozent in Brasilien (Zahlen für 1999; Werte 
mittlerweile eher noch deutlich schwächer); vgl. 
Hawkins, J./Mihaljek, D.: „The banking indus-
try in the emerging market economies: compe-
tition, consolidation and systemic stability - an 
overview“, in: BIS: „The banking industry in 
the emerging markets“, BIS Working Paper No. 
4, August 2001. 
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resse haben als andere Typen von Finanzinsti-
tutionen, die vielleicht eher zurückhaltend sein 
könnten. Es wird jedoch keine einheitliche 
Geschwindigkeit zwischen den Ländern ge-
ben; vielmehr wird ein breites Feld von „Lang-
sameren“ und „Schnelleren“ entstehen. Glei-
ches gilt für emerging markets, in denen interna-
tional aktive Banken ihre Aufseher nach ra-
scher Umsetzung drängen dürften. Regionale 
Bündnisse (Mercosur, Andengemeinschaft, 
ASEAN etc.) dürften regional verbindliche 
Mindeststandards vorgeben (die aber genau 
wie in der EU national immer übertroffen 
werden können). Insofern zeichnet sich schon 
jetzt ein sehr heterogenes Bild für die Umset-
zung ab. 
 
Dies gilt auch für die verschiedenen Typen 
von Finanzintermediären: In einer Reihe von 
EL ist die Mehrheit der Einlagen annehmen-
den Institute (Deposit Taking Institutions, DTIs) 
nicht oder nicht angemessen beaufsichtigt. 
Solche nicht beaufsichtigten DTIs würden 
dementsprechend auch nicht obligatorisch von 
Basel II über nationale Standards.erfasst wer-
den.  
 
Zu erwarten ist insgesamt also, dass es für 
Zeitpunkt und Umfang der Anwendung von 
Basel II keine einheitliche Norm unter den EL 
geben wird. Jedes Land wird hier seinen eige-
nen Weg gehen. Denkbar sind für EL, insbe-
sondere für die sogenannten emerging markets31,  
 
• an Basel II zumindest angelehnte Lösun-

gen, 
 
• eine Beibehaltung von Basel I und Über-

nahme von Elementen der zweiten und 
dritten Säule oder auch  

 
• Verbesserungen des bisherigen (Basel I)-

Standards,  
 
in allen drei Fällen den nationalen Gegeben-
heiten angepasst.  
 
 

                                                 
31  Vgl. Crockett, Andrew: Central banking, finan-

cial stability and Basel II, Vortrag in Manila, 
13.02.2003; Heinrich, Gregor (BIS): Los retos 
del Nuevo Acuerdo de Capital para los países en 
desarrollo y la función del BIS, Vortrag in Cart-
agena, Kolumbien, Juni 2003, S. 9. 

3.3 Auswirkungen der ersten Säule 
(Mindestkapitalanforderungen) 

 
Zinskosten sind in fast allen EL ein großes 
Problem, insbesondere für Kleinst-, Klein- 
und Mittelunternehmen (KKMU). Aktivzinsen 
sind in der Regel hoch; spreads zwischen Aktiv- 
und Passivzinsen betragen oft zehn Prozent-
punkte und mehr. A priori ist unklar, welchen 
Effekt die neue Eigenkapitalvereinbarung auf 
die Kreditvergabekosten haben wird, zumal 
die genaue Spezifikation des Akkords und 
auch der Umsetzung in den EL noch völlig 
unklar ist. In jedem Fall wird es aber zu einer 
Umverteilung zwischen verschiedenen Typen 
von Kreditnehmern kommen. Möglicherweise 
wird Basel II sich insgesamt sogar entlastend 
für die KKMU in einigen EL auswirken. Der 
Konsultationsprozess hierzu ist noch nicht 
abgeschlossen. 
 
Bedenklich wäre es allerdings, wenn KKMUs 
höhere Zinskosten nicht wegen eines vielleicht 
höheren Kreditrisikos - das wäre durchaus im 
Sinne von Basel II - tragen müssten, sondern 
weil die Finanzinstitutionen, welche sie mit 
Kredit versorgen, aufgrund ihrer Größe nicht 
in der Lage sind, den relativ vorteilhafteren 
IRB-Ansatz zu nutzen, sondern die Standard-
methode nutzen müssten. 
 
Erhöhte Anforderungen für die Bankenaufse-
her ebenso wie für die Institute bedeuten mehr 
Personal, besser ausgebildete, qualifizierte und 
damit teure Mitarbeiter. Dies wird die Kosten 
der Institute auch indirekt weiter erhöhen, da 
die Budgets der Aufseher meist vollständig auf 
die beaufsichtigten Institute umgelegt wer-
den32 und von diesen dann über die Kreditzin-
sen weitergegeben werden.  
 
Zentralisierte Lösungen z. B. über Verbände 
werden wichtiger werden, um Kosten der 
Implementierung und Ausbildung im Rahmen 
halten zu können. Dies wird insbesondere 
auch für angepasste IT-Lösungen gelten. Ge-
rade für kleine Nicht-Banken dürfte dieser 
Prozess zu einer (durchaus gewünschten) stär-
keren Kohäsion des Sektors führen (ohne al-
                                                 
32 Ausnahme sind Staaten, in denen die Aufsicht 

in die Notenbank eingegliedert ist und rechne-
risch die Kosten der Aufsicht nicht von den 
notenbankspezifischen Operationen (wie Zah-
lungsverkehr und Geldpolitik) getrennt werden 
können (Beispiele: Argentinien oder Brasilien). 
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lerdings bestehende Abgrenzungen z. B. zwi-
schen Genossenschaften und anderen kleinen 
DTIs aufzuweichen). Eine solche stärkere In-
tegration könnte auch die Nutzung des IRB-
Ansatzes in der ersten Säule möglich machen. 
 
Der Basel II vorgeworfene prozyklische Cha-
rakter33 kann sich gerade für EL wegen der 
ohnehin ausgeprägten konjunkturellen Zyklen 
sehr negativ auswirken. Hier werden die nati-
onalen Normengeber mit angepassten Lösun-
gen entgegensteuern müssen. Ähnliches gilt 
für die mögliche Benachteiligung langfristiger 
Kredite durch Basel II. Da die Fristentrans-
formationsmöglichkeiten durch meist kurz-
fristige Bankeinlagen ohnehin begrenzt sind, 
würde ein weiterer Druck zur Ausreichung 
kurzfristiger Kredite kontraproduktiv sein.34 
 
 
3.4 Auswirkungen der zweiten und  

dritten Säule (Finanzaufsicht und 
Offenlegungspflichten) 

 
Die Verstärkung der laufenden Aufsicht und 
der Selbsteinschätzung der Institutionen wird 
allen Beteiligten großen Einsatz abverlangen, 
ist aber letztlich selbst ohne Basel II unver-
meidlich. Die Stellung der Abschlussprüfer 
und der Innenrevision wird weiter gestärkt 
werden, denn Aufseher werden ohne intensi-
ven Rückgriff auf diese beiden ihre Aufgaben 
nicht bewältigen können. Dies sieht Basel auch 
an anderer Stelle35 vor. Insgesamt wird die 
Aufsicht proaktiver und Frühwarnsysteme da-
mit immer wichtiger werden. 
 
Mehr Marktdisziplin über Transparenz oder 
Disclosure sind auch für EL wichtig. Verbes-
serter Zugang zu Risiko- (Evidenz-) Zentralen, 
erhöhte Periodizität und Umfang der Veröf-
fentlichung von Bilanzdaten, Rating der Fi-
                                                 
33 Erhöhung der Kreditkosten in der Rezession 

über schlechtere Bewertungen (Rating) der Kre-
ditnehmer. 

34 Abhilfe wird hier bislang nur durch kapitalis-
ierte Rentenversicherungssysteme geschaffen, 
die keine Fristentransformationsprobleme haben 
und langfristige Bankkredite im Wege der Ver-
briefung übernehmen. 

35 BCBS: The relationship between banking super-
visors and banks´ external auditors, Basel Com-
mittee Publication Nr. 87, Januar 2002; Internal 
audit in banks and the supervisor´s relationship, 
Basel Committee Publication Nr. 84, August 
2001. 

nanzunternehmen selbst als Marktteilnehmer 
etc. gehören hier hinein und sind zu fördern. 
Zum Teil sind die EL hierin schon recht weit 
fortgeschritten.36 

                                                 
36 Vgl. Arzbach, Matthias, Álvaro Durán und Luis 

Humberto Ramírez: Monitoreo de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito por parte de las Superin-
tendencias Bancarias, Juni 2003. 



 

 
4. Fazit 
Basel II ist noch immer im Fluss, eine Verab-
schiedung bis Ende 2003 wie vorgesehen mit 
Umsetzung bis Ende 2006 ist nicht gesichert. 
Es ist zu erwarten, dass viele EL erst nach und 
nach auf den Basel II-Standard übergehen 
werden. Viele Kritikpunkte (wie die Benach-
teiligung der KKMU) wurden nach den ver-
schiedenen Proberechnungen (QIS) angegan-
gen und Härten beseitigt oder abgemildert. 
Dieser Prozess hält an. Auch deswegen ist 
zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer abzuschät-
zen, welche Verfahren kleine DTIs anwenden 
dürften. Wichtig erscheint insbesondere eine 
Gleichbehandlung in der Finanzregulierung 
von Institutionen, die gleichartige Finanzakti-
vitäten durchführen (level-playing-field). 
 
Ausbildungsmaßnahmen auf unterschiedli-
chen Ebenen und bei allen Institutionen des 
Finanzsektors müssen bei der deutschen EZ 
im Zusammenhang mit der Implementierung 
von Basel II eine bedeutende Rolle spielen. 
Dabei sollten die Maßnahmen sich sowohl an 
die mit der Aufsicht beauftragten Institutionen 
als auch an die geförderten Sektoren richten 
und eine Intensivierung des Dialogs zwischen 
beiden Gruppen, auch im Sinne der Vorbe-
reitung auf den von der zweiten Säule gefor-
derten Austausch zwischen Aufsehern und Fi-
nanzinstitutionen, zum Ziel haben. 
 
Mit der obligatorischen Anwendung von Basel 
II auch in kleineren Institutionen werden in 
Deutschland wichtige Erfahrungen gemacht. 
Auch die Zentralisierung entsprechender Lö-
sungen im deutschen Sparkassen- und Genos-
senschaftsbereich kann für entsprechende Be-
ratungen in Partnerländern von Vorteil sein. 
 
Die Eigenkapitalanforderungen im Standard-
ansatz von Basel II dürften sich insgesamt in 
etwa auf dem Niveau von Basel I bewegen. 
Aufgrund der größeren Risikodifferenzierung 
bei Ausleihungen an Kreditnehmer in Ländern 
mit guter und solchen mit weniger guter Bo-
nität dürfte sich aber die Refinanzierung für 
Banken in einigen EL deutlich verteuern. We-
gen des so verschlechterten Zugangs von 
Banken aus diesen EL zum internationalen Fi-
nanzmarkt könnten sich die Finanzierungs-
probleme insbesondere von KKMU dort wie-
ter verschärfen. 

Aufgrund der mit Basel II insgesamt ange-
strebten größeren Risikosensitivität dürften je-
doch auch kleinere und mittlere Institute be-
strebt sein, ihre Risikomessverfahren weiter zu 
entwickeln. Im Rahmen dieses Prozesses wird 
ihr Informationsbedürfnis über Lage und Ge-
schäftsentwicklung der Kunden zunehmen. 
KKMU müssen sich daher grundsätzlich dar-
auf einrichten, ihrer Bank oder auch dem Ra-
ting-Unternehmen umfassender und offener 
Informationen über die geschäftliche Lage zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Selbst wenn die Beratungen zum neuen Ei-
genkapitalstandard zur Zeit noch andauern, 
zeichnet sich schon jetzt klar ab, dass Basel II 
die Arbeit sowohl der Aufseher als auch in den 
Finanzinstitutionen fundamental verändern 
wird. Der neue Standard ist potenziell auch für 
EL in dem Sinne nützlich, dass er bei Aufse-
hern wie Institutionen das Risikobewusstsein 
schärfen und die Stabilität und letztlich auch 
die Breite und Tiefe der Finanzmärkte fördern 
dürfte. Den Standard angepasst und „bedarfs-
gerecht“ in den jeweiligen Ländern umzuset-
zen, ist Verantwortung der jeweiligen nationa-
len Behörden unter Konsultation mit den be-
troffenen Sektoren. In der Regel sind sich die 
Aufseher dabei jetzt schon bewusst, dass Basel 
II nur ein Minimum darstellt. 
 
Der Standard sollte letztlich auch auf kleinere 
Finanzinstitutionen angewandt werden, soweit 
sie Einlagen annehmen. Dies spräche für eine 
Ausweitung des Aufsichtskreises in denjenigen 
Ländern, in denen bisher Nicht-Banken eher 
nachlässig behandelt werden. Eine weitere 
Segmentierung durch anspruchsvolle, an Basel 
II zumindest angelehnte Normen in einem 
Teil des Finanzsystems und unzureichende 
Normierung und Aufsicht in einem weiteren 
(ebenfalls Einlagen annehmenden) Sektor 
wäre fragwürdig. Dadurch geförderte Regulie-
rungsarbitrage37 würden dann wieder den mit 
Basel II eigentlich verfolgten Zielen schaden. 

                                                 
37 D. h. Ausnutzung von Regulierungsunterschie-

den zwischen verschiedenen Typen von Inter-
mediären. Beispiel: Geldwäsche über nicht re-
gulierte Institutionen; Kreditaufnahme bei nicht 
an Kreditinformationszentralen teilnehmenden 
Intermediären und damit Erhöhung der Kre-
ditausfallraten auch im regulierten Teil etc. 
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Dass Basel II und möglicherweise daraus ab-
geleitete nationale Standards in EL anspruchs-
voll sind, sollte nicht dem Argument Vor-
schub leisten, dass kleine DTIs (z. B. in der 
Rechtsform der Genossenschaft) nicht sämt-
lich unter die Aufsicht müssen. Nur mit einer 
umfassenden Aufsicht kann adäquater Gläubi-
gerschutz und soziale Gerechtigkeit gewähr-
leistet werden. 

Umfassende internationale Bemühungen um 
eine entsprechende Aus- und Fortbildung sind 
erforderlich. Wenn dies gelingt und wenn sich 
die positiven Tendenzen durchsetzen, kann 
Basel II den Zugang breiterer Bevölkerungs-
schichten zu Finanzdienstleistungen, auch in 
bislang unterversorgten Regionen, erleichtern. 

 


	Sektorkonzept Finanzsystementwicklung
	Inhaltsverzeichnis
	1.Funktion des Konzepts, Definition und Abgrenzun
	1.1 Funktion des Konzepts
	1.2 Definition und Abgrenzung des Förderbereichs

	2.Bedeutung des Finanzsystems für die Partnerlän
	2.1 Ausgangslage
	2.2 Finanzsystem als Schlüsselbereich
	2.3 Zusammenhang zwischen Ordnungssystem, wirtschaftlicher Entwicklung und Finanzsystem
	2.4 Zusammenhang zwischen nationalen Finanzsystemen und internationalen Finanzmärkten

	3.Bisherige Erfahrungen bei der Förderung des Fi�
	3.1 Internationale Erfahrungen
	3.2 Bilaterale entwicklungspolitische Zusammenarbeit
	3.3 Schlussfolgerungen für die deutsche entwicklungspolitische Zusammenarbeit

	4.Leitlinien für die Förderung des Finanzsystems
	4.1 Zielsetzung
	4.2 Fördergrundsätze
	4.3 Fördergruppen
	4.4 Förderstrategien und Umsetzung
	4.4.1 Simultaner Mehrebenenansatz der Finanzsystementwicklung
	4.4.2 Fördergruppenorientierte Angebote
	4.4.3 Instrumente
	4.4.4 Zusammenfassende Darstellung der EZ-Förderansätze
	4.4.5 Zusammenfassung der Durchführungshinweise


	Abkürzungen
	Anhang 1: Konsens von Monterrey (Auszug)
	Anhang 2: Armutsbekämpfung - eine globale Aufgabe
	Anhang 3: Praxis der deutschen Entwicklungspolitischen Zusammenarbeit in der Förderung des Finanzsektors
	Anhang 4: Vertiefende Aspekte der Finanzsektorförderung
	Anhang 5: Zu möglichen Auswirkungen von Basel II auf die Entwicklungsländer

